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THEATER

Zwei Tage Schauspiel
Gleich zwei Theaterstücke gehen an 
diesem Wochenende im Hangar über 
die Bühne. Die Badische Landesbüh-
ne spielt am Samstag, 15. Januar das 
Stück „Unser Mann in Havanna“ und 
am Sonntag, 16. Januar den Kinder-
buchklassiker „Die kleine Hexe“. Mehr 
dazu lesen Sie ab Seite 23.

STATISTIK

Crailsheim wächst
Zum 31. Dezember wurden in Crails-
heim 35.096 Einwohner gezählt. Mit 
6.443 Personen leben die meisten da-
von in der Innenstadt. Auch das Bür-
gerbüro hat einiges an Statistik zu 
bieten: Wie viele Ausweise ausgestellt 
wurden und welche Auskünfte erteilt 
wurden, lesen Sie auf Seite 2.

ORDNUNGSAMT

Pilotprojekt startet
Der Kommunale Ordnungsdienst 
ist demnächst im Rahmen eines 
Pilotprojekts an drei Tagen in der 
Woche auch abends erreichbar, 
um Hinweisen von Bürgerinnen 
und Bürgern zu Ordnungswidrig-
keiten nachzugehen. Mehr dazu 
auf Seite 5.

JAHRESRÜCKBLICK

Falschparker, Fundsachen und Fahrgäste
Wie viele Medien wurden 2021 in der 
Stadtbücherei ausgeliehen? Wie viele 
Zuzüge gab es, wie viele Personen sind 
aus Crailsheim weggezogen? Und wel-
ches Gremium traf sich insgesamt 
über 50 Stunden lang? Ein Rückblick 
in Zahlen auf die Stadt Crailsheim.
Wer es ganz genau wissen will: 50 Stun-
den und 43 Minuten. Das ist die Zeit, die 
der Crailsheimer Gemeinderat im Jahr 

hen wurden? Oder dass 650.000 Fahr-
gäste den Stadtbus genutzt haben? 
Dass in den Schulen und Kitas insge-
samt über 78.000 Mittagessen ausgege-
ben wurden?
Zahlen über Zahlen, die allesamt zei-
gen, dass in der Stadtverwaltung auch 
im vergangenen Jahr einiges passiert 
ist. Mehr dazu lesen Sie auf dem farbig 
gedruckten Mittelbogen. 

2021 in seinen insgesamt 13 Sitzungen 
dafür aufwendete, über städtische Be-
lange und Zukunftsperspektiven zu dis-
kutieren. Dass die Sitzungen oft nicht 
mal eben nach 30 Minuten zu Ende 
sind, ist nicht neu, doch der Blick ins 
vergangene Jahr offenbart auch einige 
überraschende Zahlen: Wer hätte bei-
spielsweise gedacht, dass knapp 150.000 
Medien in der Stadtbücherei ausgelie-
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STATISTIK

Auf 35.096 Einwohner angewachsen
Wieder verzeichnet Crailsheim einen 
leichten Bevölkerungszuwachs. Das 
belegen die Zahlen des Einwohner-
meldeamtes, die auf der Fortschrei-
bung des regionalen Rechenzentrums 
basieren. 35.096 Einwohner waren es 
am 31. Dezember 2021 genau. Das sind 
210 mehr als im Vorjahr. 
Die statistische Auswertung zeigt, dass 
17.798 Frauen und 17.298 Männer in der 
Stadt leben. Der Anteil von Einwohne-
rinnen und Einwohnern mit ausländi-
schem Pass beläuft sich auf 6.623 Ein-
wohner (rund 18,9 Prozent). Insgesamt 
leben in Crailsheim 103 verschiedene 
Nationalitäten. Den höchsten Anteil 
stellen die rumänischen Staatsangehö-
rigen dar. Aus der Türkei, Ungarn und 
Polen kommen weitere große Gruppen.
Rund 42,2 Prozent der Bevölkerung sind 
evangelisch, katholisch sind 18,0 Pro-
zent und die restlichen 39,8 Prozent ge-
hören anderen Religionen an oder sind 
konfessionslos.

te Sterbefälle gegenüber. Zugezogen sind 
2.354 Personen und 2.147 haben Crails-
heim verlassen; innerhalb der Horaffen-
stadt sind 2.152 Bürger umgezogen.

Insgesamt wurden 380 Neugeborene ge-
meldet – diese Zahl beinhaltet sowohl 
die in Crailsheim als auch die auswärts 
geborenen. Dem stehen 377 beurkunde-

Zum 31.12.2021 wurden 35.096 Einwohner in Crailsheim verzeichnet – 210 mehr 
als im Vorjahr. Foto: Stadtverwaltung

STATISTIK

Innenstadt hat die 
meisten Einwohner
Am 31. Dezember 2021 hatte 
Crailsheim laut der Statistik des 
kommunalen Rechenzentrums 
35.096 Einwohner. Sie verteilten 
sich innerhalb des Stadtgebie-
tes wie folgt:

Innenstadt
(Türkei, Kalkäcker): 6.443
Kreuzberg: 5.608
Altenmünster: 4.577
Roter Buck: 3.319
Sauerbrunnen: 2.235
Roßfeld: 1.915
Onolzheim: 1.889
Jagstheim: 1.773
Schießberg: 1.650
Ingersheim: 1.366
Westgartshausen: 1.354
Tiefenbach: 1.165
Goldbach: 1.047
Triensbach: 463
Beuerlbach: 292

BÜRGERBÜRO

Mehr Ausweise,  
weniger touristische Anfragen
Im vergangenen Jahr war das Bürger-
büro wieder Anlaufstelle vieler Bür-
gerinnen und Bürger. Das Team im 
Erdgeschoss des Altbaus des Rathau-
ses nahm sich der verschiedensten 
Wünsche und Belange an.
So wurden 3.727 Personalausweis-, 1.142 
Reisepass- und 524 Kinderausweisanträ-
ge bearbeitet. Das sind insgesamt 620 
Anträge mehr als im Vorjahr. Außerdem 
fiel die Beantragung von 1.540 polizeili-
chen Führungszeugnissen an. 45 Anträge 
auf Erziehungsgeld wurden angenom-
men und 90 Gewerbezentralregister-
auskünfte beantragt. Die Einbürgerung 

zur Erlangung der deutschen Staats-
bürgerschaft sowie Staatsangehörig-
keitsausweise beantragten insgesamt 82 
Einwohner. Führerscheinanträge wur-
den insgesamt 833 Mal gestellt.
Neben allgemeinen Auskünften wur-
den über 250 touristische Anfragen be-
arbeitet – hier waren es im Vorjahr 
noch über 380 Anfragen. Außerdem 
wurden Landesfamilienpässe und  
Gutscheine ausgegeben. Es wurden 113 
Fischereischeine ausgestellt oder ver-
längert und über 520 Parkausweise be-
arbeitet. Im Jahr 2021 wurden über 246 
Grundbuchauszüge angefordert.

Wer das Stadtblatt am PC oder Tablet 
lesen möchte, wird unter www.crails-
heim.de/stadtblatt fündig. 

Hier erscheint nicht nur die aktuelle 
Ausgabe als PDF-Datei, sondern auch 
ältere Blätter sind online abrufbar.

Das Stadtblatt gibt es auch online
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BÜRGERBÜRO

Gutscheinkarten für 
Landesfamilienpass
Ab sofort können die Gutscheinkar-
ten 2022 für die Landesfamilienpässe 
beim städtischen Bürgerbüro im Rat-
haus, Marktplatz 1, abgeholt werden.
Der ausgestellte und gültige Landesfa-
milienpass ist dazu vorzulegen. Diesen 
Pass können erhalten:
• Familien mit mindestens drei kinder-

geldberechtigten Kindern, die mit den 
Eltern in häuslicher Gemeinschaft  
leben;

• Familien mit nur einem Elternteil, die 
mit mindestens einem kindergeldbe-
rechtigten Kind in häuslicher Ge-
meinschaft  leben;

• Familien mit einem kindergeldbe-
rechtigten schwerbehinderten Kind, 
die mit diesem in häuslicher Gemein-
schaft  leben;

• Familien, die Hartz-IV- oder kinder-
zuschlagsberechtigt sind und mit 
mindestens einem kindergeldberech-
tigten Kind in häuslicher Gemein-
schaft  leben oder

• ab 1. Januar 2022: Wohngeldberechtig-
te und Familien, die Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit mindes-
tens einem Kind in häuslicher Ge-
meinschaft  leben.

Die Inhaber des Landesfamilienpasses 
(Eltern und Kinder) sind berechtigt, ein-
mal jährlich die auf den Gutscheinen 
genannten Einrichtungen (z. B. versch. 
Schlösser und Museen) unentgeltlich 
zu besuchen. Die Gutscheine sind bei 
Besuch der jeweils genannten Einrich-
tung dort abzugeben und gelten für die 
im Pass aufgeführten Personen.
Neben der berechtigten Person können 
noch zusätzlich vier weitere erwachse-
ne Begleitpersonen eingetragen wer-
den. Eine Nutzung des Passes ohne 
Kinder ist nicht möglich.
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, 
dass verloren gegangene Gutscheine 
nicht mehr ersetzt werden können. Der 
Landesfamilienpass ist einkommens-
unabhängig. Sobald die Anspruchsvo-
raussetzungen nicht mehr vorliegen, 
geben Sie den Landesfamilienpass bitt e 
im Bürgerbüro zurück.
Info:
Städtisches Bürgerbüro, 
Telefon 07951 403-0.

BERUFSWUNSCH:
CRAILSHEIMER!
Bei der Großen Kreisstadt Crailsheim ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle als

SACHBEARBEITUNG KOMMUNIKATION (W/M/D)
(2022-01-01)

im Ressort Digitales & Kommunikation zu besetzen.

Das erwartet Sie bei uns:
• Redaktionstätigkeit für das Amtsblatt  „Stadtblatt “
• Konzeption und Gestaltung von Werbemitt eln
• Beratung und Unterstützung der Ressorts bei Fragen 
 zum städtischen Corporate Design
• Organisation und Durchführung von Messeauft ritt en und Veranstaltun-

gen in den Bereichen Tourismus und Stadtmarketing
• Begleitung von Marketingkampagnen
• Betreuung und Weiterentwicklung der städtischen Website

Das bringen Sie mit:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtungen Kommunikation, 

Marketing, Mediendesign, Touristik, Kultur, Betriebswirtschaft slehre, 
Public Management oder Vergleichbares

• Alternativ: Einschlägige Berufsausbildung mit mehrjähriger Erfahrung
• Sicherer Umgang mit den Anwendungen der Adobe Creative Cloud, 
 insbesondere InDesign, Photoshop und Illustrator
• Erfahrungen im Projekt- und Veranstaltungsmanagement
• Teamfähigkeit, Kontaktfreude, Flexibilität sowie ein hohes Maß 
 an Selbstständigkeit und Eigeninitiative
• Erfahrungen in der Betreuung von CMS-basierten Websites und 
 Erfahrung mit webbasierten Redaktionssystemen sind wünschenswert.

Das bieten wir Ihnen:
• Finanzielle Zuschüsse zum Regio-Job-Ticket für den ÖPNV
• Ein att raktives betriebliches Gesundheitsmanagement mit kostenlosen 

Sport- und Gesundheitskursen
• Umfassende Fortbildungsangebote zur Weiterentwicklung
• Mitarbeit und Gestaltungsfreiheit innerhalb eines jungen, 
 kreativen und dynamischen Teams
• Jährliche Sonderzahlung und leistungsorientierte Prämie 
 am Ende des Jahres
• Betriebliche Altersvorsorge gemäß den Bestimmungen des TVöD

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Vergütung erfolgt nach 
TVöD, je nach persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 9c TVöD.

Für Auskünft e stehen Ihnen zur Verfügung:
• Herr Hinderberger, Ressort Digitales & Kommunikation, Tel. +49 7951 403-1175
• Frau Hopf, Ressort Verwaltung, Tel. +49 7951 403-1158

Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung bis spätestens 01.02.2022 
unser Bewerbungsportal unter www.karriere-crailsheim.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Stadtverwaltung Crailsheim • Marktplatz 1 • 74564 Crailsheim
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ALLGEMEINVERFÜGUNG

Stadt Crailsheim untersagt unangemeldete Versammlungen
In den vergangenen Wochen kam es 
vermehrt zu so genannten „Spazier-
gängen“ im Stadtgebiet, an denen bis 
zu 600 Menschen teilnahmen. Diese 
unangemeldeten Aufzüge sind je-
doch nun durch die Stadtverwaltung 
verboten worden.
Nachdem die Zahl der Teilnehmenden 
in den vergangenen Wochen immer 
weiter angestiegen ist, hat die Stadt-
verwaltung Crailsheim nun Maßnah-
men ergriff en, mit denen die soge-
nannten „Spaziergänge“ durch die 
Stadt unterbunden werden sollen. Mit 
einer zum 30. Dezember 2021 erlasse-
nen Allgemeinverfügung regelt die 
Verwaltung, dass unangemeldete Ver-
sammlungen untersagt sind.

Angemeldete Demos
weiterhin möglich
Die Stadtverwaltung möchte einerseits 
weiterhin angemeldete Demonstratio-
nen und Versammlungen im Freien 
ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass ein verantwortlicher Ver-
sammlungsleiter gegenüber den Be-
hörden klar benannt und die mögliche 
Route ebenfalls im Vorfeld abgespro-
chen wurde. Andererseits verfolgt die 
Verwaltung mit der Allgemeinverfü-
gung das Ziel, die Ordnung bei Ver-
sammlungen in der Stadt wiederher-
zustellen.

Organisatoren 
entziehen sich ihrer Verantwortung
Bisher wurden die Vorgaben der Ver-
sammlungsbehörde zu infektions-
schützenden Maßnahmen und zur 
Verkehrssicherheit von den Demons-
trierenden bei unangemeldeten „Spa-
ziergängen“ teilweise bewusst igno-
riert. Zudem entzogen sich die Or-
ganisatoren im Hintergrund absicht-
lich der Verantwortung für die Sicher-
heit der Teilnehmenden. Hier steuert 
die Verwaltung nun durch die entspre-
chende Allgemeinverfügung nach. 
Denn allein die Teilnahme an einer un-
angemeldeten Versammlung stellt 
eine Ordnungswidrigkeit dar, die zur 
Anzeige gebracht werden kann. Die 
Allgemeinverfügung gilt natürlich für 
alle unangemeldeten Versammlungen, 
also auch für mögliche Gegenkund-
gebungen.

der Personen festzustellen und ent-
sprechende Bußgeldverfahren einzu-
leiten. Die Allgemeinverfügung kann 
auf der Internetseite der Stadt Crails-
heim sowie weiter hinten in dieser 
Stadtblatt -Ausgabe eingesehen wer-
den.

Die Teilnehmenden an künft igen Spa-
ziergängen werden per Lautsprecher-
durchsagen auf ihr Fehlverhalten 
hingewiesen. Sollten die Angesproche-
nen dennoch den Aufforderungen 
nicht Folge leisten, hat die Polizei ab 
sofort die Möglichkeit, die Personalien 

NEHMEN SIE
CRAILSHEIM
IN DIE HAND.

Bei der Großen Kreisstadt Crailsheim ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle

REINIGUNGSKRAFT FÜR DEN BAUBETRIEBSHOF (W/M/D)
(2022-01-05)

im Ressort Verwaltung (Sachgebiet Personal) zu besetzen.

Das erwartet Sie bei uns:
• Die Unterhaltsreinigung
 (Reinigung und Pfl ege aller Flächen und Einrichtungsgegenstände)

Das bringen Sie mit:
• Erfahrung in der Reinigung

Das bieten wir Ihnen:
• Finanzielle Zuschüsse zum Regio-Job-Ticket für den ÖPNV
• Ein att raktives betriebliches Gesundheitsmanagement 
 mit kostenlosen Sport- und Gesundheitskursen
• Umfassende Fortbildungsangebote zur Weiterentwicklung
• Mitarbeit in einem aufgeschlossenen Team
• Jährliche Sonderzahlung und leistungsorientierte Prämie 
 am Ende des Jahres
• Betriebliche Altersvorsorge gemäß den Bestimmungen des TVöD

Es handelt sich um eine zunächst befristete geringfügige Beschäft igung 
mit 5,50 Stunden pro Woche. Die Vergütung erfolgt nach TVöD, Entgelt-
gruppe 1, Stufe 2.

Für Auskünft e stehen Ihnen zur Verfügung:
• Frau Hofmann, Ressort Verwaltung, Tel. +49 7951 403-1173
• Frau Hopf, Ressort Verwaltung, Tel. +49 7951 403-1158

Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung bis spätestens 28.01.2022 
unser Bewerbungsportal unter www.karriere-crailsheim.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Stadtverwaltung Crailsheim • Marktplatz 1 • 74564 Crailsheim
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RESSORT SOZIALES & KULTUR

Kulturförderung jetzt beantragen
Alle kulturtreibenden Vereinigungen 
aus Crailsheim können bis 28. Febru-
ar einen Antrag auf Kulturförderung 
nach den Kulturförderrichtlinien 
stellen. Gefördert werden Vereini-

gungen, welche sich um Kultur, Mu-
sik, Heimat- oder Denkmalpflege 
bemühen. Es sind eine Basisförde-
rung und zusätzlich die Förderung 
von Veranstaltungen möglich. Die 

Voraussetzungen und Informatio-
nen zu den Kulturförderrichtlinien 
erhalten Sie unter www.crailsheim.
de/ortsrecht oder unter Telefon 07951 
403-1286.

PILOTPROJEKT

Ordnungsamt auch abends erreichbar
In einem Pilotprojekt sind die Mitar-
beiter des Kommunalen Ordnungs-
dienstes ab dem 18. Januar für zu-
nächst vier Wochen an drei Abenden 
in der Woche telefonisch erreichbar, 
damit Bürgerinnen und Bürger Ord-
nungswidrigkeiten direkt an die Stadt 
melden können.
Laute Musik am Abend auf dem Spiel-
platz, driftende Autos auf dem Schotter-
platz oder frei laufende Hunde zur spä-
ten Stunde. Immer wieder erreichen die 
Stadtverwaltung Hinweise zu Ord-
nungswidrigkeiten außerhalb der re-
gulären Arbeitszeiten, sodass nicht 
mehr rechtzeitig reagiert werden kann. 
Aus diesem Grund startet die Stadt 
Crailsheim nun ein Pilotprojekt: Ab 18. 
Januar bis zum 15. Februar wird der 
Kommunale Ordnungsdienst (KOD) 
jeweils donnerstags, freitags und sams-
tags am Abend bis 21.00 Uhr telefonisch 
erreichbar sein.
Sollten Bürgerinnen und Bürgern an 
diesen Tagen Ordnungswidrigkeiten im 
öffentlichen Raum auffallen, können 
sie diese der Stadt unter der Telefon-
nummer 07951 403-1241 melden. Solange 
die Mitarbeiter des KOD nicht ander-
weitig im Einsatz sind, werden sie dort 

mund Horbas, Leiter Ressort Sicherheit 
& Bürgerservice. Die Stadtverwaltung 
weist darauf hin, dass sie ausschließlich 
Ordnungswidrigkeiten bearbeiten kann. 
Sollten Bürgerinnen und Bürger Straf-
taten oder Vorgänge beobachten, bei 
denen Gefahr im Verzug herrscht, wer-
den sie gebeten, sich weiterhin an den 
Polizeinotruf 110 zu wenden.

die Hinweise entgegennehmen und, 
sofern zuständig und möglich, die- 
sen nachgehen. „Mit dem Pilotprojekt 
möchten wir testen, ob unsere Bürge-
rinnen und Bürger dieses Angebot 
wirklich wahrnehmen. Je nach Reso-
nanz werden wir prüfen, in welcher 
Form diese Erreichbarkeit auch künftig 
umgesetzt werden kann“, erklärt Rai-
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Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns für sprach-
liche Gleichbehandlung aller Geschlechter einsetzen. Aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir jedoch 
gerade in Überschriften auf eine geschlechtsneutrale Dif-
ferenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die 
verkürzte Sprachform beinhaltet explizit keine Wertung – 
wir möchten alle Geschlechter mit unserem Stadtblatt an-
sprechen.

Martin Druckenmüller (links) und Uenal Tuncay vom Kommunalen Ordnungs-
dienst sind im Rahmen des Pilotprojekts jetzt auch abends für Bürgerinnen 
und Bürger erreichbar, die Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Raum mel-
den möchten. Foto: Stadtverwaltung
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CORONA-REGELUNG

Rathausbesuche nur mit 3G und Termin
Aufgrund des zunehmenden Infekti-
onsgeschehens in der Region ist das 
Rathaus seit dem 29. November für 
Besucherinnen und Besucher weitest-
gehend geschlossen. Behördengänge 
sind nur noch unter Beachtung der 
3G-Regelung sowie nach vorheriger 
Terminabsprache möglich.
Das Rathaus ist für den Besucherver-
kehr weitestgehend geschlossen. Für 
Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem 
Anliegen persönlich ins Rathaus kom-
men möchten, gelten gemäß Corona-Ver-
ordnung die 3G-Zugangsregelungen. 
Zudem muss im Vorfeld mit der zustän-
digen Sachbearbeiterin bzw. dem zustän-
digen Sachbearbeiter ein Termin ausge-
macht werden. Von den Regelungen 
ausgenommen ist die Abholung von 

gelben Säcken sowie die Abgabe und das 
bloße Abholen von Unterlagen, was auch 
weiterhin ohne Test oder Termin mög-
lich ist. Nichtimmunisierten Besucherin-
nen und Besuchern, die eine notwendige 
sozialrechtliche Leistung beantragen 
wollen (Renten- oder Wohngeldanträge), 
ist der Zutritt auch ohne die Vorlage ei-
nes aktuellen Testnachweises gestattet. 
Beim Eintritt ins Rathaus wird das Vor-
liegen eines aktuellen Immunisierungs- 
bzw. Testnachweises kontrolliert. Dazu 
sind die Rathauseingänge, bis auf den 
Eingang des Bürgerbüros, für Besucher-
innen und Besucher geschlossen. In 
den Außenstellen und Einrichtungen 
gelten auch weiterhin die Zutrittsrege-
lungen nach den jeweiligen Corona-
Verordnungen.

Das Rathaus ist für den Besucherverkehr weitestgehend geschlossen.
 Foto: Stadtverwaltung

ZEUGEN GESUCHT

Einbruch ins Feuerwehrhaus
Bislang unbekannte Einbrecher 
sind ins neue Magazin der Feuer-
wehr Onolzheim eingebrochen. Es 
enstand ein Schaden in Höhe von 
rund 30.000 Euro.
Zwischen Dienstagabend, 4. Januar, 
20.00 Uhr, und Donnerstagmorgen,  
6. Januar, 10.45 Uhr, drangen bislang 
unbekannte Einbrecher in das neue 
Magazin der Feuerwehr Onolzheim 

in der Talstraße ein. Die Täter schlu-
gen die Seitentür an der Ostseite des 
Gebäudes mithilfe eines Kanalde-
ckels ein.
Im Gebäude hatten sie es auf den 
hydraulischen Rettungssatz abgese-
hen, mit dem die Feuerwehr bei-
spielsweise eingeklemmte Personen 
nach Verkehrsunfällen befreit. Sche-
re, Spreizer und ein Aggregat wurden 

durch die Einbrecher entwendet. Der 
entstandene Schaden wird auf etwa 
30.000 Euro geschätzt.
Wer in dem vorst. benannten Zeit-
raum etwas beobachtet oder in den 
Tagen zuvor Auffälliges im Bereich 
des Feuerwehrhauses bemerkt hat, 
wird gebeten, die Polizeiwache 
Crailsheim unter der Telefonnum-
mer 07951 4800 zu informieren.

STÄDTISCHE HOMEPAGE

Veranstaltungen 
eintragen
Crailsheimer Kulturschaffende, Ver-
eine oder Kirchen können bevorste-
hende Veranstaltungen in den städti-
schen Veranstaltungskalender auf 
der Homepage eintragen lassen. Un-
ter www.crailsheim.de/veranstal-
tung+eintragen ist hierfür ein Kon-
taktformular hinterlegt. Wichtig ist 
dabei, dass zu jeder Veranstaltung ein 
aussagekräftiges Bild mit hochgela-
den werden muss.

WOCHENMARKT

Regionale Produkte 
in bester Qualität
Dienstag, Freitag und Samstag ver-
wandelt sich die Crailsheimer Innen-
stadt in einen Treffpunkt für Lieb-
haberinnen und Liebhaber regionaler 
Produkte. Von saisonalem Obst und 
frischem Gemüse über Fleisch und 
Wurst, Honig, Backwaren bis hin zu 
Tee, Gewürzen und Kräutern sowie 
Blumen und Gestecken bietet der 
Crailsheimer Wochenmarkt eine gro-
ße Vielfalt. Von November bis März 
findet der Wochenmarkt von 7.00 bis 
12.30 Uhr in der Langen Straße statt.

Ist Ihr Personalausweis abgelaufen?
Ob Ihr Personalausweis abgelaufen 
ist, sehen Sie rechts neben Ihrem Bild 
über Ihrer Unterschrift.
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STADTBÜCHEREI

Online-Ausleihen werden wichtiger
Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sind auch in der Stadtbücherei zu 
spüren: Im Vergleich zum Vorjahr 
ging die Zahl der ausgeliehenen Medi-
en 2021 um 16,3 Prozent auf 147.058 
zurück. Die Online-Angebote hinge-
gen gewinnen weiter an Beliebtheit.
Gerade einmal etwas mehr als zwei 
Monate waren es im vergangenen Jahr, 
in denen in der Stadtbücherei Crails-
heim ein normaler Ausleihbetrieb ohne 
jegliche Einschränkungen möglich war. 
Wie für alle öff entlichen Einrichtungen, 
so war es auch für die Stadtbücherei 
schon das zweite Jahr unter besonders 
herausfordernden Voraussetzungen.
Einen Ausleihbetrieb ohne jegliche Vor-
schrift en gab es zwischen dem 9. Juni 
und dem 14. August. Zuvor hatt en die 
Leserinnen und Leser zwei Wochen 
lang die Möglichkeit, die Bücherei zu ge-
buchten Terminen zu besuchen, was in 
dieser Zeit 205 Personen und Familien 
nutzten. Von Januar bis Mai konnten 
die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos 
Medien vormerken und diese dann 
nach dem Prinzip von „Click & Collect“ 
abholen. Zusätzlich gab es die Überra-
schungstaschen, die vor allem von Fa-
milien angenommen wurden.

Online-Bibliothek
stärker nachgefragt
Insgesamt ging die Ausleihe der Medien 
vor Ort aber im Vergleich zum Vorjahr 
um 16,3 Prozent auf 147.058 zurück. Er-
freulicherweise wurden aber immer 
noch fast genauso viele Kinder- und 
Jugendmedien wie im Jahr 2020 aus-
geliehen, nämlich 72.161.
Umso wichtiger wurde während all 
dieser Monate das rund um die Uhr be-
reitstehende Angebot der Onleihe Heil-
bronn-Franken. Die Nutzung der On-
line-Bibliothek stieg im vorigen Jahr 
daher um 10,5 Prozent auf 37.450 Entlei-
hungen an.

Weniger Veranstaltungen,
neue Angebote
Weiterhin standen die „Britannica Li-
brary“, die Brockhaus-Lernhilfen für 
Schüler und Schülerinnen der Klassen 
5-10 und das eKidz-Angebot zum Lesen-
lernen allen jederzeit zur Verfügung.
Dank großzügiger Fördergelder von „Wis-
senswandel: Das Digitalprogramm für 
Bibliotheken und Archive innerhalb von 

Leseclub-Veranstaltung für Kinder 
durchgeführt werden konnte. Auch die 
beiden Termine für die einzige Theater-
vorstellung des Jahres im Oktober waren 
in Windeseile ausgebucht. Als Entschä-
digung für die ausgefallenen Spielenach-
mitt age gab es in den Herbstferien ein 
anspruchsvolles Actionbound-Quiz für 
Harry-Pott er-Fans.

Info: Die jeweils geltenden Regeln sind 
tagesaktuell auf der Website der Stadt-
bücherei unter www.buecherei-crails-
heim.de nachzulesen, eine Kontaktauf-
nahme ist jederzeit möglich unter 
Telefon 07951 403-3500.

Neustart Kultur“ kann die Stadtbücherei 
seit Ende des Jahres mit „fi lmfriend“ ein 
anspruchsvolles Streaming-Portal und 
mit den Munzinger-Datenbanken eine 
weitere geprüft e Datenbank zu Personen 
und Ländern zur Verfügung stellen.
Neue Leser und Leserinnen zu gewinnen  
war 2021 quasi nicht möglich. Lediglich 
sieben Veranstaltungen für Schulklassen 
konnte das Team der Stadtbücherei 
durchführen. Normalerweise ist dies ein 
wichtiger Baustein der Bibliotheksarbeit, 
um die Lesefreude zu fördern und den 
Umgang mit Medien zu schulen.
Umso erfreulicher, dass nach längerer 
Pause während der Sommerferien eine 

Bei der Großen Kreisstadt Crailsheim ist baldmöglichst die Stelle

REINIGUNGSKRAFT 
FÜR URLAUBS- UND KRANKHEITSVERTRETUNGEN (W/M/D)

(2022-01-04)
im Ressort Verwaltung (Sachgebiet Personal) zu besetzen.

Das erwartet Sie bei uns:
• Die Unterhaltsreinigung
 (Reinigung und Pfl ege aller Flächen und Einrichtungsgegenstände)

Das bringen Sie mit:
• Erfahrung in der Reinigung

Das bieten wir Ihnen:
• Finanzielle Zuschüsse zum Regio-Job-Ticket für den ÖPNV
• Ein att raktives betriebliches Gesundheitsmanagement 
 mit kostenlosen Sport- und Gesundheitskursen
• Umfassende Fortbildungsangebote zur Weiterentwicklung
• Mitarbeit in einem aufgeschlossenen Team
• Jährliche Sonderzahlung und leistungsorientierte Prämie 
 am Ende des Jahres
• Betriebliche Altersvorsorge gemäß den Bestimmungen des TVöD

Es handelt sich um eine zunächst befristete Teilzeitstelle mit 12,00 Stunden 
pro Woche. Die Vergütung erfolgt nach TVöD, Entgeltgruppe 1, Stufe 2.

Für Auskünft e stehen Ihnen zur Verfügung:
• Frau Hofmann, Ressort Verwaltung, Tel. +49 7951 403-1173
• Frau Hopf, Ressort Verwaltung, Tel. +49 7951 403-1158

Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung bis spätestens 28.01.2022 unser Bewer-
bungsportal unter www.karriere-crailsheim.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Stadtverwaltung Crailsheim • Marktplatz 1 • 74564 Crailsheim

BERUFSWUNSCH:
CRAILSHEIMER!
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RESSORT BILDUNG & WIRTSCHAFT

Zweiter Crailsheimer Wirtschaftspreis wird ausgelobt
Gemeinsam mit dem Stadtmarketing-
verein Crailsheim lobt die Stadtver-
waltung nach 2020 zum zweiten Mal 
den Crailsheimer Wirtschaftspreis aus. 
Die Bewerbungs- und Nominierungs-
frist läuft noch bis zum 31. Januar 2022.
Auch für das Jahr 2021 sollen im Rah-
men des Crailsheimer Wirtschaftsprei-
ses wieder Ehrungen in drei Kategorien 
vorgenommen werden: Unternehmen 
des Jahres, Handwerker des Jahres so-
wie ein Sonderpreis für besondere Leis-
tungen in anderen Bereichen, etwa 
durch außergewöhnlich innovative An-
sätze oder herausragendes ökologisches 
bzw. soziales Engagement.
Bewerben können sich alle Firmen, die 
ihre Betriebsstätte innerhalb der Ge-
markung Crailsheims haben. Sofern sie 
mit einer Auszeichnung für ihr Unter-
nehmen, ihre Produkte oder Innovatio-
nen prämiert wurden und sie sich da-
mit bewerben möchten, muss diese in 
dem einer möglichen Verleihung vo-
rausgehenden Jahr vergeben worden 
sein – für den 2022 zu vergebenden 
Wirtschaftspreis folglich während des 
Kalenderjahres 2021. Auch besondere 
Leistungen im Bereich der Ausbildung, 
bei der Entwicklung von Produkten 

info@stadtmarketing-crailsheim.de ein-
gereicht werden. Für Fragen und weite-
re Informationen stehen beide als An-
sprechpartner zur Verfügung.

oder Betriebsprozessen, bei der sozialen 
Förderung der Mitarbeiter oder für 
sonstiges soziales oder ökologisches En-
gagement können eingereicht werden. 
Nominierungen und Eigenbewerbun-
gen sind formlos möglich. Es reichen 
Anschrift, Kontaktdaten mit Ansprech-
partner sowie der Grund bzw. Anlass 
der Bewerbung.
Ehemalige Gewinner in der Jury
Die Jury für den Wirtschaftspreis 2022 
setzt sich zusammen aus Oberbürger-
meister Dr. Christoph Grimmer, dem 
Geschäftsführer und Vorsitzenden des 
Vereins Stadtmarketing Crailsheim, der 
Leitung des Sachgebiets Gewerbe & 
Handwerk, der Leitung des Sachgebiets 
Stadtmarketing in der Stadtverwaltung 
Crailsheim, dem Vorsitzenden des Ju-
gendgemeinderats und jeweils einem 
Mitglied der Gemeinderatsfraktionen. 
Bei der anstehenden Juryentscheidung 
werden zudem erstmals auch die Vor-
jahresgewinner vertreten sein. Die Be-
werbungsfrist für das Jahr 2021 läuft bis 
zum 31. Januar 2022.
Bewerbungen können bei Horst Herold 
unter Telefon 07951 403-1184 oder E-Mail 
horst.herold@crailsheim.de oder bei 
Volkmar Stanoschek unter E-Mail 

Zum zweiten Mal wird der Crailshei-
mer Wirtschaftspreis in verschiede-
nen Kategorien verliehen.
 Foto: Stadtverwaltung

JUGENDGEMEINDERATSWAHL

Jugendliche können sich bis Ende Januar melden
Anfang dieses Jahres soll ein neuer 
Jugendgemeinderat gewählt werden. 
Bis zum 30. Januar können hierfür ent-
sprechende Vorschläge eingereicht 
werden. Der bestehende Rat hat in ei-
nem Video seine Arbeit vorgestellt und 
ruft zur Wahl auf.
Der Jugendgemeinderat bietet Jugend-
lichen eine Stimme in der Kommunal-
politik. Am 26. März 2022 findet die Wahl 
des 9. Jugendgemeinderates statt, für die 
nun entsprechende Kandidatinnen und 
Kandidaten gesucht werden. In einem 
Video stellen die aktuellen Räte ihre Ar-
beit vor und werben aktiv, sich ebenfalls 
politisch zu engagieren. Das Video, das 
Bewerbungsformular und weitere Infor-
mationen zur Wahl sind auf der Inter-
netseite der Stadt unter www.crailsheim.
de/jugendgemeinderatswahl abrufbar.

Im März findet die Wahl des 9. Jugendgemeinderats statt – Vorschläge können 
bis 30. Januar eingereicht werden.  Foto: Stadtverwaltung
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Der Liederkranz Westgartshausen 
erhielt aufgrund seines Jubiläums 
von der Stadt Crailsheim im Dezem-
ber eine städtische Zuwendung in 
Höhe von 1.000 Euro.
Seit 100 Jahren bereichern die Sänge-
rinnen und Sänger des Liederkranzes 
Westgartshausen das kulturelle Leben 
nicht nur in ihrem Ort. Im Rahmen der 
Verleihung der Zelter-Plakette, der 
höchsten deutschen Auszeichnung für 
Amateurchöre, wurde der Verein im 
Dezember zudem auch mit einem 
Scheck in Höhe von 1.000 Euro belohnt. 
Markus Schilp vom Ressort Soziales & 
Kultur überreichte angesichts des Jubi-
läums die städtische Zuwendung an 
Vertreterinnen und Vertreter des Lie-
derkranzes.

ÜBERGABE

Städtische Unterstützung für 100 Jahre Musikarbeit

Elisabeth Ehrmann (v. l.), 1. Vorsitzende Liederkranz Westgartshausen, erhielt 
den Scheck von Markus Schilp, Ressort Soziales & Kultur. Auch Landrat Ger-
hard Bauer (rechts) gratulierte der stellvertretenden Vorsitzenden Ulrika 
Freund und dem Ehrenvorsitzenden Klaus Sauka zum Jubiläum.
 Foto: Landkreis Schwäbisch Hall

ZENSUS 2022

Interviewer gesucht
Um das Statistische Landesamt Ba-
den-Württemberg beim Zensus 2022 
im Rahmen der stichprobenhaften 
Haushaltsbefragungen zu unterstüt-
zen, sucht die Stadtverwaltung Inter-
viewerinnen und Interviewer.
Für den Zensus 2022 sucht die Stadtver-
waltung Crailsheim rund 20 Interview-
erinnen und Interviewer. Der Zensus 
ist eine europaweite Bevölkerungs-, Ge-
bäude- und Wohnungszählung. Interes-
sierte können sich online vormerken 
lassen.
Die Befragungen finden von Mitte Mai 
bis Ende Juli 2022 statt. Für das Früh-
jahr 2022 ist eine Schulung für die Inter-
viewerinnen und Interviewer geplant. 
Die Arbeitszeit ist frei einteilbar. Für die 
ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine 
Aufwandsentschädigung.

Infos und Kontakt: 
www.crailsheim.de/zensus

Was ist der Zensus 2022?
Im Rahmen des Zensus wird ermittelt, 
wie viele Menschen in Deutschland le-
ben, wie sie wohnen und arbeiten. 
Stichtag ist der 15. Mai 2022. In Deutsch-
land ist der Zensus 2022 eine register-
gestützte Bevölkerungszählung, die 
durch eine Stichprobe ergänzt und mit 

für rund 12.000 Interviewerinnen und 
Interviewer gesucht. Voraussetzungen 
für die Tätigkeit als interviewende Per-
son sind Volljährigkeit, Zuverlässigkeit 
und Verschwiegenheit sowie zeitliche 
Flexibilität.

Weitere Informationen zum Zensus 
2022 unter www.zensus2022.de.

einer Gebäude- und Wohnungszählung 
kombiniert wird. Die erhobenen Daten 
werden strikt geheim gehalten und es 
wird sichergestellt, dass die erhobenen 
Angaben nur für statistische Zwecke 
verwendet werden.

Die Erhebungsstellen werden räumlich, 
organisatorisch und personell von an-
deren kommunalen Verwaltungsstellen 
getrennt. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die Interviewerinnen 
und Interviewer haben das Datenge-
heimnis strikt zu beachten und unter-
liegen der statistischen Geheimhal-
tungspflicht. Die Erhebungsstellen sind 
auch Anlaufpunkt für alle Einwohne-
rinnen und Einwohner, um Fragen zur 
Personenerhebung zu klären.

In Vorbereitung auf den Zensus 2022 
wurden in den Kommunen Baden-
Württembergs 103 Erhebungsstellen 
eingerichtet. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der örtlichen Erhebungs-
stellen werden das Statistische Landes-
amt Baden-Württemberg beim Zensus 
2022 im Rahmen der stichprobenhaften 
Haushaltebefragung und der Befra-
gung in Wohnheimen und Gemein-
schaftsunterkünften unterstützen. In 
ganz Baden-Württemberg werden hier-
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MIKROZENSUS

Jährliche Haushaltsbefragung in Crailsheim gestartet
Neben dem Zensus 2022 findet auch in 
Crailsheim wieder der jährliche Mikro-
zensus statt. Mit Hilfe dieser Befra-
gung werden wichtige Informationen 
zu Lebens- und Arbeitsbedingungen 
erhoben. Auch im Stadtgebiet werden 
Haushalte zur Befragung ausgewählt.
Zusätzlich zum Zensus, der alle zehn 
Jahre stattfindet, findet 2022 auch wie-
der die jährliche bundesweite Mikro-
zensus-Befragung statt. Der Mikrozen-
sus ist eine amtliche Haushaltsbefragung, 
mit der seit 1957 wichtige Daten über die 
wirtschaftliche und soziale Lage der 
Bevölkerung ermittelt werden.
Über das ganze Jahr hinweg werden in 
Baden-Württemberg in mehr als 900 
Gemeinden rund 55.000 in einer Stich-
probe ausgewählte Haushalte zu ihren 
Lebensverhältnissen befragt – pro Wo-
che sind das über ganz Baden-Württem-
berg verteilt mehr als 1.000 Haushalte.
Wirtschaftliche und soziale Lage
Neben dem Grundprogramm zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Be-
völkerung sowie den seit 1968 erhobe-

Verfügung. Die volljährigen Bewohne-
rinnen und Bewohner sind nach § 7 des 
Mikrozensusgesetzes für sich und min-
derjährige Haushaltsmitglieder aus-
kunftspflichtig. Zur Durchsetzung der 
Auskunftspflicht können Zwangsgelder 
verhängt werden. Ausgewählte Haus-
halte werden in der Regel vier Mal im 
Rahmen des Mikrozensus befragt.
Alle erhobenen Einzelangaben unterlie-
gen der Geheimhaltung und dem Da-
tenschutz und werden weder an Dritte 
weitergegeben noch veröffentlicht. 
Nach Eingang und Prüfung der Daten 
im Statistischen Landesamt werden 
diese anonymisiert und zu aggregierten 
Landes- und Regionalergebnissen wei-
terverarbeitet.
Gerne können sich betroffene Haushal-
te bei Fragen direkt mit dem Statisti-
schen Landesamt unter Telefon 0711 
641-2565 in Verbindung setzen.
Weitere Informationen zum Mikro-
zensus sind auf der Mikrozensus-Home-
page des Statistischen Verbundes unter 
https://mikrozensus.de abrufbar.

nen Fragen der EU-weit durchgeführten 
Erhebung zur Arbeitsmarktbeteiligung 
werden seit 2020 zusätzlich Fragen der 
ebenfalls EU-weit durchgeführten Be-
fragung zu Einkommen und Lebens-
bedingungen gestellt. Seit 2021 wird das 
Frageprogramm des Mikrozensus um 
die ebenfalls EU-weit durchgeführte 
Erhebung zur Internetnutzung in pri-
vaten Haushalten ergänzt.
Die Auswahl der zu befragenden 
Haushalte erfolgt mehrstufig über ein 
mathematisch-statistisches Zufalls-
verfahren. Zunächst werden die zu 
befragenden Anschriften festgelegt. 
Von den Statistischen Landesämtern 
geschulte und betreute Erhebungsbe-
auftragte ermitteln dann vor Ort die Be-
wohnerinnen und Bewohner der aus-
gewählten Gebäude, woraufhin die 
Haushalte vom Statistischen Landes-
amt angeschrieben und um die Er- 
teilung der Auskünfte mittels einer  
Online-Erhebung gebeten werden.  
Alternativ stehen auch Papierfragebö-
gen oder telefonische Befragungen zur  

AUS DEM GEMEINDERAT

GRUNDWEGSIEDLUNG

Mehrfamilienhäuser können am Siedlungsrand entstehen
Der Gemeinderat hat dem Verkauf der 
städtischen Grundstücke zum Bau 
von insgesamt vier Mehrfamilienhäu-
sern zugestimmt. Von den 44 Wohnun-
gen, die dabei entstehen, werden 27 
als Sozialwohnungen ausgezeichnet.
Mit großer Mehrheit hat der Gemein-
derat in seiner letzten Sitzung vor den 
Weihnachtsferien den Verkauf mehre-
rer städtischer Grundstücke im Bau-
gebiet Grundwegsiedlung beschlossen. 
Insgesamt gingen auf die drei Lostöpfe 
24 Angebote von 16 Bietern ein, welche 
durch die Verwaltung anhand einer 
durch den Rat beschlossenen Bewer-
tungsmatrix geprüft wurden. Grund-
voraussetzung war dabei neben der 
Einhaltung des Bebauungsplans, dass 
die Angebote die Schaffung einer be-
stimmten Anzahl von Sozialmietwoh-
nungen sowie die Abgabe eines Min-
destgebotes vorsahen.

Quadratmetern, auf denen zwei Bau-
körper verwirklicht werden sollen. Das 
überzeugendste Angebot hatte hier die 
Harsch Bau Immobilien GmbH aus Ils-
hofen, die den Bau von insgesamt 24 
Wohnungen plant, wovon die Hälfte 
Sozialwohnungen mit einer Belegungs-
bindung von 25 Jahren werden sollen. 
Jede Wohnung wird dabei 81 Quadrat-
meter groß sein. Die Parkplätze befin-
den sich in der Tiefgarage.
27 von 44 Wohnungen 
erfüllen soziale Kriterien
Insgesamt werden somit 61 Prozent al-
ler neuen Wohnungen die Kriterien des 
sozialen Wohnungsbaus erfüllen. Neun 
Wohnungen haben dabei eine Größe 
von 46 bis 65 Quadratmeter, 18 Wohnun-
gen zwischen 66 und 90 Quadratme-
tern. Die Stadt rechnet mit einem Ver-
kaufserlös von 893.334 Euro. Da bei den 
Losen 1 und 2 dabei höhere Angebote 

Drei Lostöpfe für drei Grundstücke
Für Los 1, das eine Fläche von 784 Qua-
dratmetern umfasst, erhielt die Crailshei-
mer Firma HS Bau GmbH den Zuschlag. 
Das Unternehmen möchte auf der Flä-
che insgesamt neun Wohneinheiten er-
richten, die allesamt den Kriterien des 
sozialen Wohnungsbaus entsprechen 
und zwischen 62 und 75 Quadratmeter 
groß sind. Bei Los 2, 934 Quadratmeter 
groß, kann die Firma Care Living Immo-
bilien GmbH, ebenfalls aus Crailsheim, 
tätig werden. Insgesamt sollen hier elf 
Wohneinheiten entstehen, wovon sechs 
Sozialwohnungen sein werden, die zwi-
schen 47,2 und 64 Quadratmeter groß 
sind. Die Belegungsbindung wird bei Los 
1 und 2 15 Jahre betragen, die notwendi-
gen Stellplätze werden durch eine Tief-
garage realisiert.
Deutlich größer war das Grundstück 
im Lostopf 3 mit einer Fläche von 2.259 
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AUS DEM GEMEINDERAT

eingegangen sind, als der Mindestpreis 
vorsah, soll der Mehrerlös von 78.844 
Euro zweckgebunden für den weiteren 
sozialen Wohnungsbau in der Stadt ein-
gesetzt werden.

Verwirrung über 
Beteiligung der Fraktionen
Im Gemeinderat kam der Vorschlag der 
Verwaltung gut an. Sebastian Karg 
(Grüne) lobte, dass die Vergabekriterien 
funktionieren würden und freute sich 
über den hohen Anteil an Sozialwoh-
nungen. Auch die SPD signalisierte ihre 
Zustimmung. Lukas Köberle von der 
CDU merkte an, dass bei den Losen 1 
und 2, bei denen es sich zwar um zwei 
verschiedene Bauunternehmen, aber 
den teils gleichen Geschäftsführer han-

Markus von der Stadtentwicklung 
verwunderte. Die Vergabe verlief 
sachlich, fair und interessant, auch 
wenn natürlich hier nur städtebauli-
che Kriterien betrachtet wurden und 
keine sozialen.“ Er lobte das Vorha-
ben der Firma Harsch Bau, freiwillig 
die Preisbindung bei den Sozialwoh-
nungen auf 25 Jahre anzuheben und 
regte an, dass die anderen Unterneh-
men nachziehen sollten. Dank des 
großzügigen Schnitts sei eine Ver-
marktung auch nach der Zeit pro-
blemlos möglich.
Bei einer Enthaltung und einer Ge-
genstimme votierte eine breite Mehr-
heit des Rates für den Verkauf der 
Flächen.

delt, darauf geachtet werden sollte, dass 
eine einheitliche Optik bei den benach-
barten Häusern umgesetzt wird.
Klaus Wüst (AWV) wunderte sich, dass 
der Gemeinderat nicht in die Vergabe 
miteinbezogen worden war: „Im Mai 
hatten wir beantragt, dass die Verwal-
tung das Interesse bei den Fraktionen 
abfragen soll, ob diese bei der Ent-
scheidung mitwirken möchten.“ Mona 
Schneider vom Sachgebiet Liegen-
schaften erwiderte, dass dies erfolgt 
sei und alle Stadträtinnen und Stadt-
räte angeschrieben worden waren. 
Peter Gansky von der BLC unterstütz-
te dabei die Verwaltung: „Wir wurden 
informiert und waren als Einzige auch 
da, was sowohl uns als auch Herrn 

Wie viel kostet ein Personalausweis und wie lange ist er gültig?
Ein Personalausweis kostet 37,00 Euro. Ihr neuer Ausweis ist zehn Jahre gültig. Bei Personen unter 24 Jahren kostet ein 
neuer Personalausweis 22,80 Euro. Dieser Ausweis besitzt eine Gültigkeit von sechs Jahren. Bitte bringen Sie zur Beantra-
gung Ihres Personalausweises oder Reisepasses ein biometrisches Passbild mit.

Die Grundstücke der drei Lose liegen am östlichen und westlichen Rand des ersten Bauabschnitts des Baugebiets 
Grundwegsiedlung. Grafik: Stadtverwaltung
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AUS DEM GEMEINDERAT

GEFÖRDERTER WOHNUNGSBAU

Mehrfamilienhaus im „Heckenbühl“
18 Wohnungen zwischen 42 und 70 
Quadratmetern sollen an der Martha-
McCarthy-Straße entstehen. Bezugs-
fertig könnten diese bereits ab Ende 
2023 sein.
Mehr bezahlbaren Wohnraum in Crails-
heim zu schaffen, diesen Wunsch äu-
ßerten die Stadträte in der Vergangen-
heit schon des Öfteren. Nun kommen 
sie dem Vorhaben mit der in der letzten 
Dezember-Sitzung 2021 beschlossenen 
Realisierung eines Mehrfamilienhauses 
am Standort „Heckenbühl“ ein Stück 
näher. 18 Wohnungen sollen auf dem 
rund 650 Quadratmeter großen Grund-
stück an der Martha-McCarthy-Straße 

Je eine barrierefreie Wohnung
Fünf Geschosse soll das Mehrfamilien-
haus haben, mit vier verschiedenen 
Wohnungstypen auf jeder Etage und 
zwei größeren Wohnungen im obers-
ten Staffelgeschoss. Alle Wohnungen 
verfügen über einen Balkon oder eine 
Terrasse und in jedem Geschoss gibt es 
eine barrierefreie Wohnung. Der Ein-
gang wird sich nördlich befinden, vor-
gesehen ist außerdem ein Aufzug. 
Hierfür werden Kosten in Höhe von 
4.135.199 Euro veranschlagt – diese lie-
gen noch unter den im Haushalt ein-
gestellten 4.283.000 Euro.
„Die Realisierung ist eine Herzensange-
legenheit. Es sieht alles ansprechend 
und gelungen aus. Unsere Frage ist 
noch, wie die Stellplätze gewährleistet 
werden.“, wollte Roland Klie, stellver-
tretender SPD-Fraktionsvorsitzender, 
wissen. Diese, erklärte Architektin 
Christine Wünch, fänden auf städti-
schen Flächen Platz. „Direkt gegenüber 
entstehen zehn neue Parkplätze und in 
80 Metern Entfernung gibt es eine Car-
port- bzw. Garagenanlage mit acht wei-
teren Stellplätzen.“ Heiko Feudel (AWV) 
lobte das Vorhaben, in Holzständerbau-
weise zu bauen, da sich hierdurch die 
Bauzeit verkürze, und Grünen-Frakti-
onsvorsitzender Sebastian Karg meinte, 
er sehe das Projekt als einen wichtigen 
Schritt für geförderten Wohnungsbau 
in Crailsheim. Auf die Frage von Inge-
borg Hein (BLC), weshalb nicht alle 
Wohnungen barrierefrei gestaltet wer-
den könnten, wusste Wünch ebenfalls 
eine Antwort: „Um sie als barrierefrei zu 
bezeichnen, muss man gewisse Größen 
einhalten und Türen und Bäder speziell 
gestalten. Aber in der Praxis ist es schon 
so, dass die Wohnungen eigentlich auch 
mit Rollstuhl oder Ähnlichem begehbar 
sind.“

Mit der mehrheitlichen Zustimmung 
des Gemeinderates kann nun ab Janu-
ar mit der Ausführungsplanung be-
gonnen werden. Baubeginn könnte 
bereits ab November sein, sodass die 
Wohnungen Ende 2023 bezugsfertig 
wären.

entstehen, allesamt zwischen 42 und 70 
Quadratmeter groß. Am 14. Dezember 
wurden die Pläne des Architekturbüros 
Hauser im Bau- und Sozialausschuss 
vorgestellt und mehrheitlich für gut 
befunden, auch wenn CDU-Fraktions-
vorsitzender Wolfgang Lehnert Beden-
ken äußerte: „Das Konzept wirkt gelun-
gen, allerdings war ich von Anfang an 
nicht einverstanden mit diesem Weg, 
das Ganze dort selbst in die Hand zu 
nehmen. Wir sehen ja an der Grund-
wegsiedlung in Altenmünster, dass es 
durchaus auch anders geht. Unsere 
Fraktion wird wohl uneinheitlich ab-
stimmen.“

Ein Mehrfamilienhaus mit fünf Geschossen im „Heckenbühl“ soll im Rahmen 
des geförderten Wohnungsbaus für mehr günstigen Wohnraum in Crailsheim 
sorgen. Grafiken: Büro Hauser
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Festsetzung der 
Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2022
1. Steuerfestsetzung
Der Gemeinderat hat durch Hebesatz-
satzung vom 18.12.1997 mit Änderungen 
vom 04.10.2001 und 09.12.2010 die Hebe-
sätze für die Grundsteuer vom Kalen-
derjahr 2011 an festgesetzt auf
• 400 v. H. für die Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft  (Grundsteuer A) und
• 420 v. H. für die Grundstücke
 (Grundsteuer B).

Die Hebesätze sind unverändert.

Da für das Jahr 2022 den Grundsteuer-
bescheiden ein Informationsbrief zur 
Grundsteuerreform beigelegt wird, er-
halten grundsätzlich alle Steuerpfl ichti-
gen einen Grundsteuerbescheid.
Für Steuerpfl ichtige, die auf dem Post-
weg der schrift liche Bescheid nicht er-
reicht hat, gilt weiterhin: Steuerpfl ichti-
gen, die für das Kalenderjahr 2022 die 
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten und ein SEPA-Lastschrift-
mandat erteilt haben, wird aufgrund von 
§ 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 in 
derselben Höhe wie für das Jahr 2021 
durch öff entliche Bekanntmachung fest-
gesetzt und bei Fälligkeit abgebucht. Für 
diese Steuerschuldner treten mit dem 
Tage der öff entlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tage ein schrift li-
cher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der 
sachlichen oder persönlichen Steuer-
pfl icht eintreten oder die Grundsteuer 
nicht abgebucht wird. In diesen Fällen 
ergeht – bei Änderungen anknüpfend 
an den Messbescheid des Finanzamtes 
– ein entsprechender schriftlicher 
Grundsteuerbescheid.

2. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öff entliche Bekannt-
machung bewirkte Steuerfestsetzung 
kann innerhalb eines Monats nach die-
ser Bekanntmachung Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Stadt Crailsheim, Marktplatz 1 in 
74564 Crailsheim einzulegen.

Crailsheim, 25.11.2021
gez. Dr. Christoph Grimmer
Oberbürgermeister

ZU DIR?
ZU MIR?
ZU UNS!
Bei der Großen Kreisstadt Crailsheim ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle 

SACHBEARBEITUNG AN DER VOLKSHOCHSCHULE (W/M/D)
(2022-01-01)

im Ressort Soziales & Kultur (Sachgebiet Kulturelle Einrichtungen, an der 
Volkshochschule) zu besetzen.

Das erwartet Sie bei uns:
• Kundenbetreuung und Anmeldung
• Kurserfassung und Datenpfl ege
• Assistenz bei Kursplanung und -organisation
• Allgemeine Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben

Das bringen Sie mit:
• Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder Kauff rau/-mann für 

Büromanagement oder vergleichbare Ausbildung
• Ausgeprägte Service-Orientierung
• Fundierte EDV-Kenntnisse in MS-Offi  ce
• Engagiertes, strukturiertes, team- und zielorientiertes Arbeiten
• Organisationsfähigkeit
• Belastbarkeit
• Gute Englischkenntnisse

Das bieten wir Ihnen:
• Finanzielle Zuschüsse zum Regio-Job-Ticket für den ÖPNV
• Ein att raktives betriebliches Gesundheitsmanagement mit kostenlosen 

Sport- und Gesundheitskursen
• Umfassende Fortbildungsangebote zur Weiterentwicklung
• Mitarbeit in einem aufgeschlossenen Team
• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsraum
• Betriebliche Altersvorsorge gemäß den Bestimmungen des TVöD

Es handelt sich um eine befristete Teilzeitstelle mit 50 % dienstlicher In-
anspruchnahme. Die Vergütung erfolgt je nach persönlichen Vorausset-
zungen bis Entgeltgruppe 6 TVöD.

Für Auskünft e stehen Ihnen zur Verfügung:
• Herr Dilger, Volkshochschule, Tel. +49 7951 403-3816
• Frau Hopf, Ressort Verwaltung, Tel. +49 7951 403-1158 

Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung bis spätestens 06.02.2022
unser Bewerbungsportal unter www.karriere-crailsheim.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Stadtverwaltung Crailsheim • Marktplatz 1 • 74564 Crailsheim
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AUSLEGUNG

Beteiligungsbericht 2020
Die Stadtverwaltung Crailsheim hat 
gemäß § 105 Abs. 2 Satz 1 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) zur Information des Gemein-
derats und ihrer Einwohner jährlich 
einen Bericht über die Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts, 
an denen sie unmittelbar oder mit 
mehr als 50 Prozent mittelbar beteiligt 
ist, zu erstellen. Im Beteiligungsbericht 
der Stadt Crailsheim werden über die 

bericht 2020 der Großen Kreisstadt 
Crailsheim in der Zeit vom 14. Januar 
2022 bis einschließlich 25. Januar 2022 
während der üblichen Öffnungszeiten 
im Bürgerbüro der Stadtverwaltung 
Crailsheim, Marktplatz 1, 74564 Crails-
heim ausgelegt ist.

Crailsheim, 13.01.2021

Dr. Christoph Grimmer
Oberbürgermeister

gesetzlichen Anforderungen hinaus 
auch mittelbare Beteiligungen <- 50 Pro-
zent und die Beteiligungen an Zweck-
verbänden dargelegt.
Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim 
hat in seiner Sitzung vom 16.12.2021 vom 
Beteiligungsbericht für das Jahr 2020 
Kenntnis genommen. Es wird gemäß  
§ 105 Abs. 3 GemO in Verbindung mit  
§ 105 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b GemO 
bekannt gegeben, dass der Beteiligungs-

ALLGEMEINVERFÜGUNG

Verbot unangemeldeter Versammlungen
Gemäß 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz,  
§ 12 Abs. 2 der Corona-Verordnung Ba-
den-Württemberg, § 35 Satz 2 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz und § 80 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsord-
nung und §§ 20, 26 Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz erlässt die Stadt 
Crailsheim als Versammlungsbehörde 
folgende

Allgemeinverfügung
1. Die Veranstaltung von und die Teil-

nahme an allen mit generellen Auf-
rufen zu „Montagsspaziergängen“ 
oder „Spaziergängen“ in Zusammen-
hang stehenden, nicht bei der Ver-
sammlungsbehörde der Stadt Crails-
heim angezeigten und nicht behörd-

 lich bestätigten Versammlungen und 
Ersatzversammlungen auf der Ge-
markung des Gebiets der Stadt 
Crailsheim, unabhängig vom Wo-
chentag und unabhängig davon, ob 
einmalig oder wiederkehrend statt-
findend, ist untersagt.

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

3. Sie tritt mit Ablauf des 31.01.2022 au-
ßer Kraft.

4. Bei Zuwiderhandlung gegen das in 
Ziffer 1 verfügte Verbot kann unmit-
telbarer Zwang angewendet werden, 
der hiermit angedroht wird.

5. Die sofortige Vollziehung der in Zif-
fer 1 verfügten Verbote wird hiermit 
angeordnet.

wohl das gesetzliche Erfordernis der 
Anmeldung wie die ordnungsrechtliche 
Reaktion werden als „Widerstand“ 
rechtfertigende Grundrechtseingriffe 
delegitimiert.
Derartige Versammlungen kamen in 
Crailsheim mindestens an den Tagen 
vom 06.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 
22.12.2021 und 27.12.2021 zustande. Die 
Vorgaben der CoronaVO im Hinblick 
auf Schutzmaßnahmen vor der weite-
ren Verbreitung des Coronavirus, ins-
besondere die Maskentragepflicht bei 
Unterschreitung des Mindestabstandes 
von 1,5 Metern, wurden dabei weitest-
gehend missachtet. Versammlungs-
rechtlich vorgeschriebene Anmeldun-
gen wurden nicht vorgenommen.
Mit Blick auf die weitere dynamische 
Ausbreitung des Coronavirus und die 
damit einhergehenden ernsthaften  
Gefahren für die öffentliche Gesund-
heit in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland, sind weitere Maßnahmen 
zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens, vor allem unter den nicht-im-
munisierten Personen, zur Vermeidung 
einer dramatisch verschlechternden 
Situation in den Krankenhäusern und 
auf den Intensivstationen dringend er-
forderlich.
Zwar kann derzeit ein Rückgang der 
7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwoh-
nende in Baden-Württemberg verzeich-
net werden. Diese ist mit einer Inzidenz 
von 210,5 pro 100.000 Einwohnende in 

Begründung
In jüngster Vergangenheit kam es so-
wohl bundesweit als auch speziell in 
Crailsheim zu unangemeldeten Ver-
sammlungen von Personen, die Kritik 
an den Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie im Rahmen von 
sog. Spaziergängen und sonstigen Pro-
testaktionen zum Ausdruck brachten 
und dabei die Rechtsgüter Dritter ge-
fährdeten.
Die Verabredungen zu diesen Protest- 
und Widerstandsversammlungen erfol-
gen typischerweise in Chats, häufig im 
Messengerdienst „Telegram“. Dabei ver-
zichten die Verantwortlichen – die zu-
meist der sogenannten Querdenker-
Bewegung zuzuordnen sind – bewusst 
und gewollt auf die Anmeldung ihrer 
Versammlung bei den zuständigen Be-
hörden. Für die Polizei und Versamm-
lungsbehörde wird es damit erheblich 
erschwert bzw. unmöglich, die Vorkeh-
rungen zum Schutz von Versammlun-
gen zu treffen, notwendige Auflagen zu 
verfügen und Konkurrenzen mit etwai-
gen anderen Versammlungen zu prü-
fen.
Die strategische Planung und die Gleich-
zeitigkeit der Aktionen in zahlreichen 
Städten im Bundesgebiet verdeutlichen 
die Zwecksetzung: Systematisch und 
zielgerichtet soll die Möglichkeit der 
Ordnungsbehörden, auf Demonstrati-
onsgeschehen vorbereitet und adäquat 
zu reagieren, ausgehebelt werden. So-
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Baden-Württemberg (Stand: 28.12.2021) 
jedoch weiterhin erheblich. Gleiches 
gilt derzeit für den Landkreis Schwä-
bisch Hall. Hier liegt die Inzidenz am 
28.12.2021 bei 207,2. Am gleichen Tag be-
richtete das Landesgesundheitsamt, 
dass bislang 993 Fälle der Omikron-Va-
riante (B.1.1.529) in Baden-Württemberg 
gemeldet wurden.1

Laut dem DIVI-Intensivregister waren 
am 29.12.2021 40 von 42 verfügbaren In-
tensivbetten belegt. 21,43 Prozent davon 
von COVID-19-Patientinnen und -Pa-
tienten. Fünf der neun intensivmedizi-
nisch betreuten Patientinnen und Patien-
ten mussten invasiv beamtet werden.2

Neben den bereits bekannten Virusva-
rianten Alpha und Delta wird in 
Deutschland vermehrt die Virusvarian-
te Omikron festgestellt.
Das Robert Koch-Institut (RKI) konnte 
zur Omikron-Virusvariante Folgendes 
feststellen:
„Über diese Variante wurde zuerst am 
24.11.2021 vom südafrikanischen Ge-
sundheitsministerium berichtet, sie 
wurde am 26.11.2021 von der WHO zur 
VOC erklärt. Phylogenetische Unter-
suchungen zeigen, dass Omikron un-
abhängig von der derzeit dominieren-
den Delta-Variante entstanden ist. Sie 
besitzt im Vergleich zum ursprüngli-
chen SARS-CoV-2 aus Wuhan eine un-
gewöhnlich hohe Zahl von ca. 30 Ami-
nosäureänderungen im Spike-Protein, 
darunter solche mit bekanntem phäno-
typischen Einfluss (Erhöhung der 
Transmission, Immunevasion, Über-
tragbarkeit), aber auch viele Mutatio-
nen, deren Bedeutung unklar ist. Die 
Variante wurde bereits in verschiedenen 
Ländern weltweit nachgewiesen, da-
runter auch in Deutschland.“3

Neben der derzeit bereits voranschrei-
tenden Omikron-Virusverbreitung ist 
auch weiterhin die Delta-Virusvariante 
ursächlich für die hohe Infektionslage 
in Deutschland.
Das RKI führt zur Delta-Virusvariante 
Folgendes aus:
„Diese Variante wurde erstmals im Ok-
tober 2020 in Indien nachgewiesen und 
dominiert derzeit das Geschehen in 
vielen Ländern, darunter auch in 
Deutschland. Delta zeichnet sich durch 
Mutationen aus, die die Übertragbar-
keit des Virus erhöhen und mit einer 

dürfen, wenn mildere Mittel nicht zur 
Verfügung stehen und soweit der hier-
durch bewirkte tiefgreifende Eingriff in 
das Grundrecht aus Art. 8 I GG in Anse-
hung der grundlegenden Bedeutung der 
Versammlungsfreiheit für das demokra-
tische und freiheitliche Gemeinwesen 
insgesamt nicht außer Verhältnis steht 
zu den jeweils zu bekämpfenden Gefah-
ren und dem Beitrag, den ein Verbot zur 
Gefahrenabwehr beizutragen vermag.
§ 12 Abs. 2 CoronaVO regelt: „Versamm-
lungen können verboten werden, so-
fern der Schutz vor Infektionen ander-
weitig, insbesondere durch Auflagen, 
nicht erreicht werden kann.“
Es handelt sich bei den in Ziffer 1 be-
zeichneten Aktionen um die geplante 
Durchführung öffentlicher Versamm-
lungen unter freiem Himmel im Sinne 
des Versammlungsgesetzes. Es ist die 
Strategie, örtliche Zusammenkünfte ei-
ner Personenmehrheit, vor allem aus 
dem sog. Querdenker-Milieu, jenseits des 
Versammlungsgesetzes zu ermöglichen. 
Die Zielsetzung besteht darin, solche 
Versammlungen ohne die grundsätz-
lich gebotene Anzeige i. S. v. § 14 VersG 
durchzuführen und damit die – zur Ab-
wehr einer unmittelbaren Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit gebotenen – 
behördlichen Präventiv-/Steuerungs-
maßnahmen der Versammlungsbehör-
de und Polizei zu unterlaufen sowie die 
Verantwortlichkeit als Veranstalter/ 
Versammlungsleiter zu verschleiern.
Eine Versammlung unterscheidet sich 
von einer bloßen Ansammlung insbe-
sondere durch einen gemeinsamen, in-
nerlich verbindenden, kommunikativen 
Zweck der Teilnehmenden. Nach ständi-
ger Rechtsprechung des BVerfG ist eine 
Versammlung eine örtliche Zusammen-
kunft mehrerer Personen zur gemein-
schaftlichen, auf die Teilhabe an der öf-
fentlichen Meinungsbildung gerichteten 
Erörterung oder Kundgebung. Umfasst 
sind dabei nicht allein Veranstaltungen, 
bei denen Meinungen in verbaler Form 
kundgegeben oder ausgetauscht wer-
den, sondern auch solche, bei denen die 
Teilnehmenden ihre Meinung auf ande-
re Art und Weise, z. B. nonverbal durch 
Mahnwachen, zum Ausdruck bringen 
und damit kollektiv auf den öffentlichen 
Meinungsbildungsprozess einwirken.5

 Fortsetzung auf Seite 18

reduzierten Wirksamkeit der Immun-
antwort in Verbindung gebracht wer-
den. Studien deuten darauf hin, dass 
nach vollständiger Impfung ein sehr 
guter Schutz vor schweren Krankheits-
verläufen durch Delta besteht. Bei einer 
unvollständigen Impfserie (eine von 
zwei Dosen) ist die Wirksamkeit gegen 
milde Verläufe jedoch verringert.“4 
Rechtsgrundlage für die Regelungen 
dieser Allgemeinverfügung ist § 15 Abs. 1 
VersG, § 12 Abs. 2 CoronaVO i. V. m. § 35 
Satz 2 LVwVfG und § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 
VwGO.
Zu Ziffer 1:
Das in Ziff. 1 der Verfügung angeord-
nete Verbot rechtfertigt sich aus § 15 
Abs. 1 VersG. 
Gemäß § 15 Abs. 1 VersG kann die zu-
ständige Behörde eine Versammlung 
oder einen Aufzug verbieten, wenn nach 
den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 
erkennbaren Umständen die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung bei Durch-
führung einer Versammlung unmittel-
bar gefährdet ist. Der Prognosemaßstab 
der „unmittelbaren Gefährdung“ erfor-
dert, dass der Eintritt eines Schadens für 
die Schutzgüter der öffentlichen Sicher-
heit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist. Notwendig ist dabei immer 
ein hinreichend konkreter Bezug der Er-
kenntnisse oder Tatsachen zu der ge-
planten Veranstaltung.
Der Begriff der öffentlichen Sicherheit in 
§ 15 Abs. 1 VersG umfasst u. a. den Schutz 
zentraler Rechtsgüter wie das Grund-
recht Dritter auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Insoweit trifft den Staat 
eine grundrechtliche Schutzpflicht, in 
deren Kontext auch zahlreiche zur  
Bekämpfung der nach wie vor andau-
ernden Covid-19-Pandemie von Bund, 
Ländern und Gemeinden ergriffene In-
fektionsschutzmaßnahmen stehen. Un-
ter strikter Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit, der insbeson-
dere die Beachtung sämtlicher Umstän-
de des Einzelfalls einschließlich des ak-
tuellen Stands des dynamischen und 
tendenziell volatilen Infektionsgesche-
hens erforderlich macht, können zum 
Zweck des Schutzes vor Infektionsgefah-
ren versammlungsbeschränkende Maß-
nahmen ergriffen werden. Dazu gehören 
grundsätzlich auch Versammlungsver-
bote, die allerdings nur verhängt werden 



709 iPads wurden an die Crailsheimer Schulen verteilt.

650.000
Fahrgäste
fuhren mit dem Stadtbus.

105.458 Parkkarten wurden 
in der Tiefgarage gezogen.
7.670 Mal wurde mit der 
Handypark-App bezahlt.

27.804 
Badegäste
kamen an 89 Öffnungstagen 
ins Freibad.

21.825
Badegäste
zählte das Hallenbad an 
100 Öffnungstagen.

44
Stadtblatt-Ausgaben
sind erschienen.

206 

Bäume 
wurden auf städtischem Grund gepflanzt, 
davon 34 in Grünanlagen, 87 an Straßen, 16 
Bürgerbäume und 69 an weiteren Stand-
orten. 
 
Weiterhin wurden 1.300 Sträucher und 485 
Hecken gepflanzt, dazu kamen noch 2.340 
Bodendecker, 2.775 Stauden, 11.000 Wech-
selbepflanzungen im Sommer/Herbst und 
10.300 Blumenzwiebeln.

51 
Winterdiensteinsätze 
wurden im Winter 2020/21 gezählt. 
Vom 1.11.2020 bis 31.12.2020 waren 
es 13 Einsätze, im ersten Quartal 
2021 38 Einsätze.

2021
CRAILSHEIM 

IN ZAHLEN

881
Mitarbeitende
waren Ende 2021 bei der 
Stadtverwaltung beschäftigt. 

Es gab 78 Neueinstellungen und 16 
Azubis, die 2021 begonnen haben. 

18 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind in Rente gegangen.

28.027.527,34
Euro 
betrug die Investitions-
summe im städtischen 
Haushalt.

380 
Crailsheimerle
wurden 2021 geboren.
Das Ja-Wort gaben sich 176 Paare.
Todesfälle wurden 377 gezählt.

4.984
Falschparker
wurden im Stadtgebiet 
gezählt.
Die Radarfallen lösten 
9.507 Mal aus.

282
Gewerbebetriebe 
meldeten sich 2021 im Stadtgebiet an. 
Dem gegenüber stehen 208 Abmeldungen.
Zudem gab es 160 Gewerbeummeldungen.

209
Feuerwehreinsätze 
wurden bis Ende Dezember 
gezählt – ein eher ruhiges Jahr.

2.354
Personen meldeten sich neu an. 
Dem gegenüber stehen 2.147 Abmeldungen.
Es wurden 5.393 Ausweise beantragt.

69
Fundsachen 
wurden im Fund-
büro abgegeben.

909
Kinder 
wurden in den städti-
schen Kitas betreut. 

Insgesamt wurden 
78.239 Mittagessen in 
den Schulen und Kitas 
ausgegeben.

67
Stadtführungen 
fanden 2021 statt. 

Daran nahmen 
969 Personen teil. 

450
vhs-Veranstaltungen 
konnten durchgeführt werden. 

Zum Vergleich: 2020 waren es 650, 
zwischen 2017 und 2019 waren es 
sogar je rund 900. Grund für den 
Rückgang ist vor allem der 
Corona-Lockdown. 
Auf die 450 Veranstaltungen im 
Jahr 2021 verteilten sich rund 
4.500 Teilnehmer (2020: 7.700; 2017 
bis 2019 je rund 13.000). 
Die Zahl der Unterrichtsstun-
den lag 2021 bei rund 12.500 (2020: 
12.000, 2017 bis 2019 je rund 19.500).

147.058
Medien 
wurden in der Stadtbücherei 
ausgeliehen. 
Das waren 16,3 Prozent weniger 
als 2020. 
Die Anzahl der ausgeliehenen 
Kinder- und Jugendmedien liegt 
hingegen stabil bei 72.161.

88.980
Besucherinnen und 
Besucher feierten auf dem 
Horaffenland.

13
Mal tagte der 
Gemeinderat (inkl. zwei 
Sondersitzungen). 

Das entspricht einer Sit-
zungsdauer von insgesamt 
50 Stunden und 43 Minu-
ten.

Der Hauptausschuss und 
der Bau- und Sozialaus-
schuss trafen sich jeweils 
11 Mal.

137
Baustellen 
liefen über das Res-
sort Bauen & Verkehr. 

Davon betrafen sie-
ben das Sachgebiet 
Hochbau und 130 das 
Sachgebiet Tiefbau. 
Rund 19 Maßnahmen 
waren Großbaustel-
len mit Kosten über 
200.000 Euro.

35.096 
Einwohnerinnen und 
Einwohner 
zählte die Horaffenstadt 
zum Jahresende.



709 iPads wurden an die Crailsheimer Schulen verteilt.

650.000
Fahrgäste
fuhren mit dem Stadtbus.

105.458 Parkkarten wurden 
in der Tiefgarage gezogen.
7.670 Mal wurde mit der 
Handypark-App bezahlt.

27.804 
Badegäste
kamen an 89 Öffnungstagen 
ins Freibad.

21.825
Badegäste
zählte das Hallenbad an 
100 Öffnungstagen.

44
Stadtblatt-Ausgaben
sind erschienen.

206 

Bäume 
wurden auf städtischem Grund gepflanzt, 
davon 34 in Grünanlagen, 87 an Straßen, 16 
Bürgerbäume und 69 an weiteren Stand-
orten. 
 
Weiterhin wurden 1.300 Sträucher und 485 
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Bodendecker, 2.775 Stauden, 11.000 Wech-
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10.300 Blumenzwiebeln.
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2021 38 Einsätze.
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Die Zahl der Unterrichtsstun-
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12.000, 2017 bis 2019 je rund 19.500).

147.058
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als 2020. 
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ten.
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Fortsetzung von Seite 15

Entsprechende „Spaziergänge“ erfolgen 
in der Regel nicht zufällig, sondern es 
wird über Messenger-Dienste und so-
ziale Plattformen aktiv zu einer Teil-
nahme aufgerufen. Die Berufung auf 
eine – ausnahmsweise nicht anzeige-
pflichtige – Spontan- oder Eilversamm-
lung scheidet daher in diesen Fällen 
angesichts der umfangreichen Vorbe-
reitungshandlungen aus.
Die einleitend erwähnten Versamm-
lungen in Crailsheim wurden nicht als 
Versammlungen angemeldet. Nach hier 
vorliegenden Erkenntnissen wurden 
sie aber in sozialen Medien bekannt 
gegeben und dazu aufgerufen, an ihnen 
teilzunehmen:
„Wir schauen uns montags die schönen 
Innenstädte an, vielleicht brauchen wir 
ja noch ein Weihnachtsgeschenk – Ach-
tet bitte auf Abstand, wenn ihr spazie-
ren/shoppen geht, wir versammeln uns 
nicht. Ohne Plakate, Parolen wir als 
Menschen.  […] Crailsheim – 18:00 Uhr – 
vor dem Rathaus“.
Daneben werden „Tipps für Spaziergän-
ge“ geteilt, also Verhaltensregeln für die 
Versammlungen. Darin wird insbeson-
dere dazu aufgerufen, „kein „Rädels-
führer“ zu sein und „in der unmittelba-
ren Nähe eines Polizisten keine Parolen 
[zu] skandieren“.
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die 
Identität der die Leitung innehabenden 
Person i. S. v. §§ 18 Abs. 1 i. V. m. 7 Abs. 1 
VersG zu verschleiern und auch keinen 
faktischen Leiter im Sinne der Recht-
sprechung des BVerfG 11 zu erkennen 
zu geben.6

Bereits aus dem Duktus der in sozialen 
Netzwerken eingestellten und geteilten 
Beiträge ergibt sich, dass es nicht bei 
einmaligen Veranstaltungen bleiben 
soll, sondern dass regelmäßig entspre-
chende Veranstaltungen durchgeführt 
werden sollen.
Die geplanten Aktionen haben nach ih-
rem Gesamtgepräge das Ziel, gemein-
schaftlich zusammenzukommen, um 
eine demonstrative Aussage im Kontext 
der Corona-Schutzmaßnahmen zu 
transportieren („... Entschlossenheit und 
Selbstvertrauen symbolisieren“; „wir sind 
... der Widerstand“) und damit auf die 
öffentliche Meinungsbildung einzuwir-
ken. Insofern liegt die Zweckverbunden-

Die vielfältigen Erfahrungen der jünge-
ren Vergangenheit haben gezeigt, dass 
die zuweilen behauptete Rechtstreue 
der „Querdenker-Szene“ letztlich nur als 
Lippenbekenntnis zu werten und im 
Gegensatz dazu vielmehr zu erwarten 
sei, dass zahlreiche Teilnehmende der 
verbotenen Versammlungen gerade 
nicht zuverlässig die Gewähr bieten, auf 
die Einhaltung der infektionsschutz-
rechtlichen Anforderungen effektiv 
hinzuwirken. Es ist zu erwarten, dass 
auch bei untersagten Versammlungen 
vielfach insbesondere die erforderli-
chen Mindestabstände nicht eingehal-
ten werden und keine (geeignete) 
Mund-Nasen-Bedeckung (ordnungsge-
mäß) getragen wird.
Demnach folgt vorliegend bereits aus 
dem Umstand, dass die Versammlun-
gen nicht angemeldet worden sind und 
aus dem Umstand, dass von solchen 
Versammlungen Infektionsgefahren 
ausgehen, die nicht gering oder ver-
nachlässigbar sind, dass diese aufgrund 
der damit einhergehenden Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu verbie-
ten sind.
Letztlich wird hiermit der Regelungs-
gehalt des Versammlungsgesetzes wie-
derholt. Eine Versammlung, zu der über 
soziale Medien zur Teilnahme aufgefor-
dert wird und die ausdrücklich zum 
Spaziergang in „Crailsheim – 18:00 Uhr 
– vor dem Rathaus“ auffordert, ist eine 
Versammlung im Sinne des Versamm-
lungsgesetzes und unterliegt als solche 
auch den dort geregelten Vorgaben. 
Eine Spontanversammlung oder Eilver-
sammlung ist bei einer Ansammlung, 
die aufgrund eines solchen oder ähnli-
cher Aufrufe zustande kommt, gerade 
nicht zu sehen.
In der Vergangenheit haben ähnliche 
Veranstaltungen gezeigt, dass die Ver-
sammlungsteilnehmenden zwar nach 
Ansprache der Versammlungsleitung 
durchaus bereit sind, sich an verfügte 
Auflagen zu halten. Allerdings haben 
diese Veranstaltungen ebenfalls gezeigt, 
dass ohne permanente bzw. wieder-
holte Ansprache eines Versammlungs-
leiters/einer Versammlungsleiterin im-
mer wieder zu gravierenden Verstößen 
gegen die Abstandspflicht oder die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske zu verzeichnen sind.

heit unter den Teilnehmenden vor, die 
auf eine „gemeinschaftliche kommuni-
kative Entfaltung“ gerichtet ist.
Es liegt ein Verstoß gegen § 14 VersG vor. 
Danach besteht grundsätzlich das Er-
fordernis, wonach eine öffentliche Ver-
sammlung i. S. von § 14 Versammlungs-
gesetz spätestens 48 Stunden vor der 
Bekanntgabe bei der zuständigen Be-
hörde anzumelden ist. Das Anmeldeer-
fordernis trägt dem Umstand Rechnung, 
dass die zuständigen Sicherheitsbehör-
den einen zeitlichen Vorlauf brauchen, 
um zu prüfen, ob von der Durchfüh-
rung der Versammlung Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit ausgehen 
und bejahendenfalls Vorkehrungen zu 
treffen haben, um die Gefahren und 
Schäden für Dritte zu verhindern. Bei 
den geplanten Zusammenkünften ist 
eine erhebliche Gefahr für hochrangige 
Rechtsgüter Dritter zu befürchten, ins-
besondere dadurch, dass es zu einer 
erheblichen Anzahl von physischen 
Kontakten kommt, die Mindestabstän-
de nicht eingehalten und keine geeig-
nete Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
wird. In Ansehung des derzeitigen In-
fektionsgeschehens in Crailsheim im 
Speziellen und im Land Baden-Würt-
temberg im Allgemeinen kommt eine 
Versammlung nur unter Einhaltung 
von infektionsschützenden Auflagen in 
Betracht, sofern die hinreichende Ge-
währ besteht, dass diese Auflagen auch 
(mehrheitlich) umgesetzt werden.
Dabei ist die Einhaltung der Infektions-
schutzmaßnahmen (insbesondere die 
Einhaltung von Mindestabständen, ggf. 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung) 
auch im Freien erforderlich, um das 
Übertragungsrisiko zu minimieren. 
Denn nach der Risikobewertung des 
Robert Koch-Instituts stellt das generelle 
Tragen von Masken in bestimmten Si-
tuationen im öffentlichen Raum weiter-
hin unabhängig vom individuellen Impf-
schutz einen wichtigen Schutz vor einer 
Übertragung durch Tröpfchen bei einem 
engen Kontakt dar.7 Wenn der Mindest-
abstand von 1,5 Metern ohne Maske un-
terschritten wird, z. B. bei größeren Men-
schenansammlungen, besteht auch im 
Freien ein Übertragungsrisiko. Die Ein-
haltung dieses Mindestabstandes ist 
nach der Gefahrenprognose bei Durch-
führung der in Ziff. 1 bezeichneten Ver-
sammlung nicht gewährleistet.
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gangs noch ca. 30 Minuten in größeren 
Grüppchen trotz Beisein der Polizeibe-
amten auf dem Marktplatz zusammen-
standen und sich demonstrativ um-
armten, bzw. Flyer mit entsprechendem 
Inhalt verteilten. 
Aktuell ist zudem festzustellen, dass die 
Versammlungsaktivitäten der Quer-
denkerszene bundesweit stark zuneh-
men. Der Protest richtete sich vor allem 
gegen die Corona-Politik der Bundes- 
und Landesregierungen, vielerorts 
wurde aber auch eine Spaltung der 
Gesellschaft durch die Einschränkun-
gen beklagt. 
Allein am vergangenen Montag hatten 
nach Angaben der Polizei 160 Versamm-
lungen mit 23.700 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern in Baden-Württem-
berg stattgefunden. Dabei kam es in 
Mannheim und Ravensburg auch zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen 
mit der Polizei.8 In Mecklenburg-Vor-
pommern waren es am Montag insge-
samt 15.000 Demonstranten, 6.500 da-
von allein in Rostock, 2.800 in der 
Landeshauptstadt Schwerin.9  In Thü-
ringen zählte die Polizei ebenfalls ins-
gesamt 15.000 Versammlungsteilneh-
mende, die meisten trafen sich in Gera 
mit 4.000 Personen. Eine Versammlung 
in Erfurt musste unter Zuhilfenahme 
von Pfefferspray aufgelöst werden.10 Im 
Ostsächsischen Bautzen sowie im bay-
rischen Schweinfurt kam es sogar zu 
Ausschreitungen, bei denen mehrere 
Polizeibeamte verletzt wurden, nach-
dem sie tätlich angegangen bzw. mit 
Flaschen und Pyrotechnik beworfen 
worden waren.11 Der baden-württem-
bergische Landesinnenminister Strobl 
warnte bereits vor Weihnachten davor, 
dass sich die Bewegung weiter radikali-
sieren könnte: „Der Protest wird immer 
lauter, immer heftiger, immer brutaler“, 
sagte Strobl.12
Vor diesem Hintergrund war die Allge-
meinverfügung zu erlassen, zumal eine 
andere, den gleichen Erfolg herbeifüh-
rende Maßnahme zum Zeitpunkt des 
Erlasses dieser Allgemeinverfügung 
nicht ersichtlich war. Das Verbot ist 
auch angemessen. Die Verfügung dient 
dem Schutz hochrangiger Rechtsgüter 
(Leib und Leben) und sie steht nicht 
außer Verhältnis zu der Eingriffsinten-
sität. Es besteht die Möglichkeit, Ver-
sammlungen rechtzeitig anzuzeigen 

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, 
dass nach § 15 Abs. 3 VersG eine Ver-
sammlung oder ein Aufzug aufgelöst 
werden kann, wenn er nicht angemel-
det worden ist. Vorliegend kann in Hin-
blick auf die andernfalls zu besorgende 
Gefährdung durch das verdichtete Zu-
sammenkommen einer größeren Per-
sonenmehrheit für hochrangige 
Rechtsgüter nicht abgewartet werden, 
bis sich die Personen versammeln und 
die Veranstaltungen sodann erst auf-
gelöst werden. Denn eine effektive Ab-
wehr der Infektions- und damit Ge-
sundheitsgefahren wäre durch eine 
Auflösung nach Nichteinhaltung etwai-
ger (Hygiene-)Auflagen nicht in gleicher 
Weise geeignet, da es in diesem Fall be-
reits zu einer gegebenenfalls irreparab-
len Verwirklichung der Gefahrensitua-
tion für Versammlungsteilnehmende, 
Polizeibeamte und Passanten kommen 
würde. Aus Gründen des effektiven 
Schutzes von Leib und Leben ist in der 
aktuellen angespannten Pandemielage 
nur ein präventives Vorgehen verhält-
nismäßig.
Insbesondere die Ereignisse vom 
20.12.2021 und 27.12.2021 haben gezeigt, 
dass die Störung der öffentlichen Si-
cherheit durch unangemeldete Ver-
sammlungen akut ist und dass hierbei 
eine erhebliche Anzahl von Personen 
zur Teilnahme bereit ist:
Bei einem nicht angemeldeten und un-
zulässigen sog. „Spaziergang“ (vor allem) 
der sog. Querdenkerszene trafen sich 
auf dem Marktplatz vor dem Rathaus 
am 20.12.2021 ca. 200 Personen und zo-
gen dann unter Mitführung von Kerzen 
und mitunter Fackeln durch die Innen-
stadt. Hierbei wurden Mindestabstän-
de in Teilen nicht eingehalten und auch 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nur ver-
einzelt getragen.
Ein Leiter oder eine Leiterin der Ver-
sammlung gab sich trotz entsprechender 
Ansprache durch den Polizeivollzugs-
dienst und die Versammlungsbehörde 
nicht zu erkennen.
Am 27.12.2021 wiederholte sich das Ge-
schehen mit nunmehr ca. 500 Perso-
nen. Gleichwohl sich die Versamm-
lungsteilnehmenden ohne Parolen und 
Plakate versammelten, war deren Ab-
lehnung der infektionsschützenden 
Maßnahmen spätestens dann unüber-
sehbar, als sie nach Ende des Spazier-

und – soweit keine unmittelbaren Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit zu 
besorgen sind – (ggfs. unter Auflagen) 
durchzuführen. Die gezielte Umgehung 
von rechtlichen Vorgaben, die dem 
Schutz von Rechtsgütern zu dienen be-
stimmt sind, ist nicht schutzwürdig. 
Demnach kann hier das Instrument 
des Versammlungsverbots als ultima 
ratio auch zum Zwecke des Infektions-
schutzes, d. h. zum Schutz von Leib und 
Leben, eingesetzt werden.
Zu Ziffer 2:
Die öffentliche Bekanntgabe dieser All-
gemeinverfügung wird gem. § 41 Abs. 4 
Satz 1 LVwVfG bewirkt, indem ihr ver-
fügender Teil nach § 1 Abs. 1 der Satzung 
über die Form der öffentlichen Be-
kanntmachungen der Stadt Crailsheim 
durch Bereitstellung im Internet unter 
www.crailsheim.de in ortsüblicher Wei-
se bekannt gemacht wird.
Diese Allgemeinverfügung nebst voll-
ständiger Begründung kann gem. § 41 
Abs. 4 Satz 2 LVwVfG ab sofort mit Ter-
minvereinbarung bei der Stadt Crails-
heim, Ressort Sicherheit & Bürgerser-
vice, 74564 Crailsheim (EG, Zimmer 0.06), 
eingesehen werden.
Abweichend von § 41 Abs. 4 Satz 3 
LVwVfG, wonach der Verwaltungsakt 
zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben 
gilt, gilt diese Allgemeinverfügung gem. 
§ 41 Abs. 4 Satz 4 LVwVfG ab dem auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gegeben.
Zu Ziffer 3:
Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahmen wird diese Allgemein-
verfügung zunächst bis zum Ablauf des 
31.01.2022 befristet. Damit wird gewähr-
leistet, dass anhand der Entwicklung 
des Infektionsgeschehens eine Über-
prüfung der Maßnahmen auf ihre wei-
tere Erforderlichkeit und Angemessen-
heit durchgeführt wird. 
Zu Ziffer 4:
Die Androhung der Anwendung un-
mittelbaren Zwangs in Ziff. 2 gemäß  
§§ 20, 26 Landesverwaltungsvollstre-
ckungsgsetz ist erforderlich, um die 
Zielsetzung dieser Allgemeinverfügung 
zu erreichen, wenn auf andere Art und 
Weise eine unmittelbar bevorstehende 
erhebliche Störung der öffentlichen 
Sicherheit nicht mehr verhindert wer-
den kann.  Fortsetzung auf Seite 20
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Fortsetzung von Seite 19

Die Androhung anderer Zwangsmaß-
nahmen, namentlich des Zwangsgeldes, 
ist untunlich, um die zügige Beseitigung 
der Störung im Falle einer unerlaubten 
örtlichen Personenzusammenkunft zu 
erreichen.
Zu Ziffer 5:
Die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung in Ziff. 3 der Verfügung liegt im be-
sonderen öffentlichen Interesse.
Dem mit dem Verbot verfolgten Ziel des 
Schutzes von Leib und Leben sowie der 
Verhinderung strafbarer Handlungen (§ 26 
Nr. 2 VersG) bzw. Ordnungswidrigkeiten 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 1 VersG) ist Vorrang vor 
dem Interesse an der Durchführung der 
unzulässigen Versammlungen einzuräu-
men. Es kann nicht bis zum Abschluss 
eines etwaigen Rechtsmittelverfahrens 
zugewartet werden, weil sonst die drin-
gende Gefahr irreparabler Schäden für 
die betroffenen Rechtsgüter bestünde. 
Eine Interessenabwägung gemäß § 80 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 u. Abs. 3 VwGO konnte 
daher im Interesse eines effektiven Ge-
sundheitsschutzes von Dritten aufgrund 
der Dringlichkeit (hochdynamisches In-
fektionsgeschehen, rasche Ausbreitung 
der besorgniserregenden Omikron-Vari-
ante) hier ausnahmsweise nur zugunsten 
der Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung ausfallen.

(§ 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches) 
zur Teilnahme an einer öffentlichen 
Versammlung oder einem Aufzug auf-
fordert, nachdem die Durchführung 
durch ein vollziehbares Verbot unter-
sagt oder die Auflösung angeordnet 
worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft.

§ 26 VersG:
Wer als Veranstalter oder Leiter eine 
öffentliche Versammlung oder einen 
Aufzug trotz vollziehbaren Verbots 
durchführt oder trotz 1. Auflösung 
oder Unterbrechung durch die Polizei 
fortsetzt oder 2. eine öffentliche Ver-
sammlung unter freiem Himmel oder 
einen Aufzug ohne Anmeldung (§ 14) 
durchführt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.

§ 29 Abs. 1 Nr. 1 VersG:
Ordnungswidrig handelt, wer an einer 
öffentlichen Versammlung oder einem 
Aufzug teilnimmt, deren Durchfüh-
rung durch vollziehbares Verbot unter-
sagt ist.

Crailsheim, 30.12.2021

gez. 
Dr. Christoph Grimmer
Oberbürgermeister

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann inner-
halb eines Monats bei der Stadtver-
waltung Crailsheim Widerspruch ein-
gelegt werden. 

Hinweise:
Aufgrund der sofortigen Vollziehbar-
keit der Allgemeinverfügung kommt 
einem Widerspruch keine aufschie-
bende Wirkung zu. Das Verwaltungs-
gericht Stuttgart mit Sitz in Stuttgart 
kann gem. § 80 Abs. 5 VwGO auf An-
trag die aufschiebende Wirkung von 
Widerspruch und Anfechtungsklage 
ganz oder teilweise anordnen.
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetz Baden-Würt-
temberg (LVwVfG) ist nur der verfü-
gende Teil einer Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu machen. Die All-
gemeinverfügung mit ihrer vollständi-
gen Begründung kann ab sofort mit 
Terminvereinbarung bei der Stadt 
Crailsheim, Ressort Sicherheit & Bür-
gerservice, Marktplatz 1, 74564 Crails-
heim (EG, Zimmer 0.06), eingesehen 
werden.

Es wird explizit auf folgende Vorschrif-
ten hingewiesen:
§ 23 VersG:
Wer öffentlich, in einer Versammlung 
oder durch Verbreiten eines Inhalts  

1 https://www.gesundheitsamt-bw.de/fileadmin/LGA/_DocumentLibraries/SiteCollectionDocuments/05_Service/LageberichtCOVID19/COVID_
 Lagebericht_LGA_211228.pdf
2 https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/kartenansichten, abgerufen am 29.12.2021 um 10:15 Uhr
3 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html, abgerufen am 29.12.2021 um 10:25 Uhr
4 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html, abgerufen am 29.12.2021 um 10:43 Uhr
5 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 10.12.2010, 1 BvR 1402/06, Rn. 19
6 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 09.07.2019, 1 BvR 1257/19, Rn. 12f.
7 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html, abgerufen am 29.12.2021 um 12:55 Uhr
8 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/corona-demos-proteste-mannheim-ravensburg-100.html, abgerufen am 29.12.2021 um 13:20 Uhr
9 https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Mehrere-tausend-Menschen-in-MV-demonstrieren-gegen-Corona-Massnahmen,
 coronavirus6224.html, abgerufen am 29.12.2021 um 13:28 Uhr
10 https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/corona-demo-spaziergang-gera-erfurt-polizei-100.html, abgerufen am 29.12.2021 um 13:31 Uhr
11 https://www.fr.de/politik/corona-demo-bautzen-eskalation-bundesweit-massnahmen-polizei-verletzt-91204129.html, abgerufen am 29.12.2021 um 

13:38 Uhr, https://www.hna.de/politik/corona-protest-schweinfurt-pfefferspray-polizei-deutschland-eskalation-gewalt-news-tn-91202292.html, abge-
rufen am 29.12.2021 um 13:42 Uhr

12 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/demo-gegen-corona-politik-100.html, abgerufen am 29.12.2021 um 14:33 Uhr

Wo erhalte ich einen Führerscheinantrag und wo kann ich den ausgefüllten Antrag wieder abgeben?
Einen Führerscheinantrag erhalten Sie im Bürgerbüro. Sie können den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag 
zusammen mit den erforderlichen Unterlagen auch wieder im Bürgerbüro abgeben. Sollten Sie bei Antragstellung 
noch nicht volljährig sein, ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Für die Beantragung eines Führerscheins 
wird eine Gebühr von 5,10 Euro erhoben.
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TERMINE ORTSTEILE

■  Roßfeld

Ortschaft sratssitzung
Die nächste öff entliche Sitzung des Ort-
schaft srates Roßfeld fi ndet am Montag, 
17. Januar 2022, 18.00 Uhr, in der Turn- 
und Festhalle Roßfeld statt . Tagesord-
nung: 1. Städtebauliche Rahmenpla-
nung Roßfeld, 2. Bekanntgaben, 
Anfragen und Anträge, 3. Bauangele-
genheiten, 4. Verschiedenes.

■  Goldbach

Ortschaft sratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des 
Ortschaftsrates Goldbach findet am 
Montag, 17.01.2022, um 19.00 Uhr in der 
alten Schule am Hornberg 19 statt . Ta-
gesordnung: 1. Bausachen, 2. Anfragen 
und Anträge, 3. Bekanntgaben und Ver-
schiedenes. Zutritt  nur mit 3G-Nach-
weis. Für Besucherinnen und Besucher 
gilt: Während der gesamten Sitzung ist 
eine medizinische (oder höherwertige) 
Maske zu tragen.

■  Onolzheim

Ortschaft sratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des 
Ortschaft srates Onolzheim fi ndet am 
Mitt woch, 19.01.2022, um 19.30 Uhr im 
Sitzungssaal der Geschäft sstelle Onolz-
heim statt . Tagesordnung: 1. Anfragen 
der Ortschaft srätin und Ortschaft sräte, 
2. Bausachen, 3. Verschiedenes, 4. Be-
kanntgaben und Anfragen.

■  Jagstheim

Ortschaft sratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des 
Ortschaft srates Jagstheim fi ndet am 
Dienstag, 18. Januar 2022, um 20.00 Uhr 
in der Geschäft sstelle statt . Tagesord-
nung: 1. Protokoll-Nachbesprechung, 
2. Bausachen, 3. Moosblick – nördlicher 
Teil, 4. Verschiedenes, Bekanntgaben, 
5. Anfragen. Die aktuellen Corona-Ver-
ordnungen sind einzuhalten.

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG
DIE STADT CRAILSHEIM SCHREIBT ÖFFENTLICH 
NACH VOB/A UND UVGO AUS:
- Jahresauft rag 2022 - 2023, Straßen-, Gehweg- und Feldwegausbesserungs-

arbeiten
- Beschaff ung eines Schleppers mit Allradlenkung für den Baubetriebshof 

Crailsheim
- Grünfl ächenpfl ege 2022/2023 West, Landschaft sgärtnerische Arbeiten
- Verlegung Druckleitung, Onolzheim – Altenmünster BA 2

Vollständige Bekanntmachung unter:
www.crailsheim.de/ausschreibungen

Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

Stadtverwaltung Crailsheim
Marktplatz 1 • 74564 Crailsheim

VHS-VERANSTALTUNGEN

15. JANUAR

Besser fotografi eren 
mit der Digital-Kamera

Dozent 
Dominik 
Schnell
Foto: privat

Dominik Schnell zeigt 
am Samstag, 15.1., von 
13.00 bis 17.00 Uhr den 
richtigen Umgang mit 
der Digitalkamera. Ziel 
ist es, die wichtigsten 
Funktionen der Kame-
ra zu beherrschen und 
nicht mehr auf die Au-
tomatikfunktionen an-
gewiesen zu sein. Der 

Kurs beinhaltet einen Praxisworkshop 
im Freien. Bitt e mitbringen: Digitalka-
mera mit Speicherkarte und Handbuch 
sowie geladene Akkus.

Gesteinsschichten des Lettenkeupers 
überlagern den Muschelkalk und bilden 
damit den Untergrund der Hohenloher 
Ebene. Diese Ablagerungen einer an die 
240 Millionen Jahre alten Sumpf- und 
Deltalandschaft haben spektakuläre 
Funde riesiger Panzerlurche und Land-
krokodile geliefert, unlängst auch die 
ältesten Urschildkröten. Dr. h.c. Hans 
Hagdorn vom Muschelkalkmuseum 
Ingelfi ngen fasst in einem Vortrag am 

20.1. ab 19.00 Uhr die Ergebnisse der For-
schungen zusammen. Gezeigt werden 
Flora und Fauna, Schichtenfolge, Biotope 
und Fossillagerstätt en, Roh- und Bau-
stoff e des Lett enkeupers im württ em-
bergischen Franken. Im Mittelpunkt 
stehen die fossilen Amphibien und Rep-
tilien, die wichtige Erkenntnisse zur 
Stammesgeschichte dieser Tiergruppen 
brachten. Die vhs bitt et um rechtzeitige 
Anmeldung (Kursnummer Q10195).

GEOLOGISCHER VORTRAG

Die Zeit vor den Dinosauriern

KURSANGEBOTE

Photoshop, InDesign, 
GIMP
Im Januar und Februar fi nden mehrere 
vhs-Kurse zu Bildbearbeitung und Lay-
outing statt . So wird z. B. am Samstag, 
15.1. ein ganztägiger InDesign-Kurs an-
geboten (Kursnummer Q50186). An den 
Dienstagen 18./25.1. und 1.2. fi ndet ein 
Online-Kurs zu Photoshop statt 
(Q50178WX). Die kostenlose Alternative 
in Sachen Bildbearbeitung – das Pro-
gramm GIMP – ist dann am Samstag, 
12.2. Thema (Q50180). Nähere Infos und 
Anmeldemöglichkeit unter www.vhs-
crailsheim.de. Das neue vhs-Programm 
erscheint am 25.1. Dort sind weitere 
Kurse zu IT-Themen zu fi nden.

Wussten Sie schon?
Der Rathausturm ist mit 57,5 m das 
höchste Gebäude der Stadt. Es folgen 
das Jagstbrückenhochhaus (53,2 m) 
und die Johanneskirche (48 m).
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VHS-VERANSTALTUNGEN

Wochenspiegel vhs vom 10. bis 23. Januar 2022

GESELLSCHAFT & WISSEN

Online-Vortrag: Jüdisches Leben heu-
te in Deutschland, Elias Sigmund 
Jungheim, Do., 27. Januar, 19.00 bis 20.30 
Uhr

Livestream – vhs.wissen live.: Energie-
wende – Schaffen wir das?, Di., 25. Ja-
nuar, 19.30 bis 21.00 Uhr

Online: Fake News, Halbwahrheiten 
und Verschwörungsideologien um 
COVID-19, Birgit Mair, Fr., 04. Februar, 
13.00 bis 17.30 Uhr

GESUNDHEIT

Vortrag: Probleme mit der Schilddrü-
se – was tun?, Dr. Marion Jauch, Mi.,  
26. Januar, 19.30 bis 21.00 Uhr

Shiatsu für Paare oder Freund*innen, 
Margarete Kaulbersch, Sa., 05. Februar, 
14.00 bis 19.00 Uhr

Schnuppertag Qigong, Esther Grund, 
Sa., 05. Februar, 10.00 bis 13.30 Uhr

Go dance – Fit und aktiv in die besten 
Jahre! Für junggebliebene Senior*in-
nen, Susi Buckel, Sa., 05. Februar, 18.00 
bis 19.30 Uhr

Kräuter-Workshop: Cremes und Tink-
turen für die Schönheit, Alexandra 
Wizemann, Sa., 29. Januar, 14.30 bis 16.00 
Uhr

Kochen mit Waldemar Pazurek – Kü-
chen-Klassiker nach Auguste Escof-
fier modern umgesetzt, Sa., 29. Januar, 
16.00 bis 22.00 Uhr

Brasilianische Spezialitäten, Amanda 
Nunes-Holzer, Sa., 05. Februar, 13.00 bis 
17.00 Uhr

KUNST & KREATIVITÄT

Workshop für Kinder: Horaffen-Colla-
ge, Christina Scheurer, Sa., 05. Februar, 
10.00 bis 13.00 Uhr

SPRACHEN

Deutsch am Abend – Modul 1 (A1.1), 
Said Ouabbou, Mo., 31. Januar, 17.30 bis 
20.45 Uhr

Orientierungskurstest, Hatice Kavlak, 
Fr., 28. Januar, 14.00 bis 15.00 Uhr

Deutschtest für Zuwanderer DTZ (B1-
Prüfung), Marcel Schumacher, Sa., 29. 
Januar, 9.00 bis 16.00 Uhr

BERUF & EDV

Berufliche Stressfaktoren, Britta San-
der, Mo., 31. Januar, 19.30 bis 22.00 Uhr

Einbürgerungstest, Hatice Kavlak, Fr., 
28. Januar, 15.00 bis 16.00 Uhr

Spanisch A2.4, Natalia Vanessa Schilke, 
Mo., 31. Januar, 18.00 bis 19.30 Uhr

VHS & ALLGEMEIN

Präsenzkurse werden unter den Bedin-
gungen der jeweils gültigen Corona-
Verordnung Baden-Württemberg mit 
Abstand und Maske durchgeführt. Für 
die Unterrichtsteilnahme gilt nun die 
2G-Plus-Regel. D. h. es ist in einigen 
Fällen ein negativer Antigentest erfor-
derlich. Wer geboostert ist (also eine 
Auffrischungsimpfung erhalten hat) 
oder wessen Vollimmunisierung (zwei-
te Impfung) nicht länger als drei Mona-
te zurück liegt, ist von der Testpflicht 
bei 2G-Plus befreit. Für Nicht-Geimpfte 
und Nicht-Genesene ist eine Teilnahme 
vor Ort weiterhin nicht möglich.

Adresse und Anmeldungen: Volkshochschule Crailsheim, Spitalstraße 2a, Telefon 07951 403-3800 oder online unter 
www.vhs-crailsheim.de, Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr, Do. von 8.00 bis 11.00 Uhr und von 14.00 
bis 17.30 Uhr.

BITTE BEACHTEN

Stadtgespräch wird 
verschoben
Das für 17.1. geplante „Crailsheimer 
Stadtgespräch“ mit der Stauffen-
berg-Enkelin Sophie von Bechtols-
heim wird verschoben. Der neue 
Termin wird noch bekannt gegeben. 
Wer sich auf die Interessentenliste 
setzen lässt, wird persönlich infor-
miert, wenn der Termin feststeht. 
Ein Anruf bei der vhs genügt (Tel. 
07951 403-3800).

Im Januar finden weitere Livestreams 
zu gesellschaftlichen und politischen 
Themen statt. Am 13.1. ab 18.00 Uhr be-
handelt die Soziologin Dr. Jutta Allmen-
dinger das Thema „Bildung schafft Le-
benschancen: Wege aus der Ungleichheit“ 
(Q10284W). Am 20.1. ab 19.30 Uhr geht es 
bei Prof. Michael Hochgeschwender um 
„Religion und Nation in den USA“ 
(Q10281W). Unter dem Motto „Energie-
wende – Schaffen wir das?“ steht ein 
Gespräch zweier SZ-Journalisten am 

25.1., ebenfalls ab 19.30 Uhr (Q10279W). 
Am Donnerstag, 27.1. schließlich steht 
„Jüdisches Leben heute und in Deutsch-
land“ auf dem Programm (Q10236WX). 
Die Teilnahme ist kostenfrei möglich, die 
vhs freut sich aber über einen freiwilli-
gen Beitrag. Weitere Veranstaltungen 
finden sich auf www.vhs-crailsheim.de. 
Anmeldung telefonisch bei der vhs oder 
auf der Website. Der Veranstaltungslink 
wird rechtzeitig vor der Veranstaltung 
per Mail verschickt.

ONLINE-VORTRÄGE

vhs.wissen live und mehr
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Am 12.2., von 10.00 bis 17.00 Uhr können 
alle Musikinteressierten, die gerne sin-
gen und Musik aus aller Welt hören, im 
Workshop der Chorleiterin Jacinta Pe-
reira mit internationalen Gästen mit-
machen. Zum Abschluss des Abends 

gibt es ein kleines Konzert – Partnerin-
nen und Partner, Familienmitglieder 
und weitere Gäste sind herzlich will-
kommen. Für diesen Workshop sind 
keine musikalischen Vorkenntnisse er-
forderlich (Kursnummer Q21317).

UNTERSTÜTZUNGSKRÄFTE GESUCHT

Förderprogramm  
„Lernen mit Rücken-
wind“
Kinder und Jugendliche sind von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
besonderer Weise betroffen. Im Rahmen 
des baden-württembergischen Schüler-
Förderprogramms „Lernen mit Rücken-
wind“ sucht die vhs Dozentinnen und 
Dozenten, die in den Kernfächern 
Deutsch, Mathe und Englisch Nachhilfe 
geben können. Das Programm richtet 
sich vor allem an Abschluss- und Über-
gangsklassen, also die vierten Klassen 
der Grundschulen, die Klassen 9 und 10 
und die Abiturjahrgänge.
Gesucht werden Studierende, Pensionä-
re, ausgebildete Lehrkräfte in Teilzeit-
beschäftigung oder in Elternzeit sowie 
Personen mit pädagogischer Vorbil-
dung. Bei Vorliegen einer Lehramtsbefä-
higung kann ein Honorar von bis zu 30 
Euro pro Unterrichtseinheit bezahlt 
werden, bei anderen Qualifikationen 
liegt der Satz etwas niedriger. Der Un-
terricht findet im vhs-Gebäude oder in 
Crailsheimer Schulen statt. Interessen-
ten wenden sich an die vhs Crailsheim 
unter martin.dilger@crailsheim.de.

31. JANUAR

Spanisch  
in der Kleingruppe
Am Mo., 31.1., um 18.00 Uhr beginnt un-
ter der Leitung von Spanisch-Mutter-
sprachlerin Natalia Vanessa Schilke ein 
Spanischkurs auf dem Niveau A2 in der 
Kleingruppe, in dem das Lehrwerk Con 
gusto A2 eingesetzt wird. Der Kurs eig-
net sich besonders gut für Spanisch-
lernende mit guten Grundkenntnissen, 
die einen Wiedereinstieg in die Sprache 
suchen (R42245).

VHS-VERANSTALTUNGEN

Adresse und Anmeldungen: Volks-
hochschule Crailsheim, Spitalstraße 
2a, Telefon 07951 403-3800 oder on-
line unter www.vhs-crailsheim.de.

Die Badische Landesbühne spielt auf Einladung der Theatergemeinde am 
Sonntag, 16. Januar um 17.00 Uhr das Stück „Die kleine Hexe“ im Hangar.
 Foto: Sonja Ramm

MUSIKALISCHER WORKSHOP

Sing along with Jacinta and friends

TERMINE

THEATERGEMEINDE

Kindertheater mit „Die kleine Hexe“ 

Die Badische Landesbühne spielt auf 
Einladung der Theatergemeinde am 
Sonntag, 16. Januar 2022 um 17.00 Uhr 
den weltberühmten Kinderbuchklas-
siker „Die kleine Hexe“ von Otfried 
Preußler im Crailsheimer Hangar.
Die kleine Hexe hat einen sehnlichen 
Wunsch: Sie möchte am jährlichen He-
xentanz in der Walpurgisnacht teilneh-
men. Dafür ist sie noch zu jung, meinen 
die großen Hexen. Dennoch fliegt sie 
heimlich auf den Blocksberg. Sie wird 
jedoch schnell entdeckt und nach Hau-
se geschickt. Im nächsten Jahr darf sie 
dabei sein, verspricht ihr die Oberhexe, 
wenn sie bis dahin bewiesen hat, dass 
sie eine gute Hexe ist. Nun muss sich 
die kleine Hexe mächtig ins Zeug legen. 
Mit der Unterstützung ihres Freundes, 

dem Raben Abraxas, tut sie alles, um 
eine gute Hexe zu sein. Doch die fiese 
Wetterhexe Rumpumpel verfolgt Abra-
xas und die kleine Hexe auf Schritt und 
Tritt. Sie ist überhaupt nicht einver-
standen mit all den guten Taten der 
kleinen Hexe. Ob die Heldin am Ende 
doch noch alle vom Guten überzeugen 
kann?
Das Theaterstück ist für Kinder ab 6 
Jahren geeignet.
Info: Die Vorstellung findet unter Berück-
sichtigung der aktuellen Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg 
statt. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Bei Schü-
lern reicht der Schülerausweis. Kleinere 
Kinder müssen keinen Nachweis führen. 
Karten sind im Bürgerbüro unter 07951 
403-0 zu einem Preis von 5 Euro erhältlich.
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■  Evangelische Kirchen

Christusgemeinde Crailsheim
Christuskirche Crailsheim
So., 16.01., 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pfr. 
Aksoy); Mi., 19.01., 15.30 Uhr: Konfirman-
denunterricht.

Familienkirche Paul-Gerhardt 
Crailsheim
So., 16.01., 9.45 Uhr: Mitfahrgelegenheit 
im Taxi zum Gottesdienst in der Chris-
tuskirche; So., 16.01., 11.00 Uhr: Familien-
gottesdienst (Pfrin. Rahn); Do. 20.01., 
15.00 Uhr: Andacht im Wolfgangstift 
(Altenheimseelsorgerin Schuster).

Johanneskirchengemeinde
Johanneskirche
Fr., 14.01., 10.00 Uhr, Liebfrauenkapelle: 
Marktandacht mit Pfarrer Uwe Lang-
sam; 19.30 Uhr, Johannesgemeinde-
haus: Kantorei der Johanneskirche; So., 
16.01., 9.30 Uhr, Johanneskirche: Gottes-

dienst mit Pfarrer Uwe Langsam; Mo., 
17.01., 16.30 Uhr, Johannesgemeinde-
haus: Jungschar „Jesus Kids“; Mi., 19.01., 
14.30 Uhr, Johannesgemeindehaus: 
Konfirmandenunterricht; 19.30 Uhr, 
Dorfgemeinschaftshaus Beuerlbach: 
Bibelabend mit Dekanin Friederike 
Wagner; Do., 20.01., 19.00 Uhr: Kirchen-
gemeinderatssitzung (online).

Kreuzberg-Gemeindehaus
Fr., 14.01., 19.30 Uhr: Allianz-Gebetswo-
che „Der Sabbat und Freude“ (Psalm 
73,28); Mi., 19.01., 15.00 Uhr: Bücherei; Do., 
20.01., 9.30 Uhr: evangelischer Gottes-
dienst; 9.30 Uhr - 11.30 Uhr: Eltern-Kind-
Treff „Bärle“, Spieltreff für Kinder bis 3 
Jahre.

Nikolauskirche Jagstheim
Fr., 14.01., 16.30 Uhr: Mädchenjungschar; 
So., 16.01., 9.00 Uhr: Gottesdienst (Pfar-
rer Scheerer); Di., 18.01., 9.30 Uhr: Schne-
ckenclub; Mi., 19.01., 15.00 Uhr: Konfir-
mandenunterricht.

TERMINE

Die Badische Landesbühne ist am 
Samstag, 15. Januar 2022 um 20.00 Uhr 
mit dem Stück „Unser Mann in Havan-
na“ im Crailsheimer Hangar zu Gast. 
Auf der Bühne wird aus Graham Green-
es Parodie auf herkömmliche Agenten-
Thriller ein turbulentes Theaterver-
gnügen mit kubanischer Musik und 
vier Schauspielern in über 30 Rollen. 
Kuba kurz vor der Revolution: Den Bri-
ten James Wormold plagen Geldsorgen. 
Der Verkauf von Staubsaugern bringt 
lange nicht so viel ein, wie seine Tochter 
ausgibt. Da trifft es sich, dass der briti-
sche Geheimdienst gerade einen Spion 
sucht. Wormold lässt sich darauf ein, 
erfindet sogar ein ganzes Agentennetz 
– und macht damit auch gegnerische 
Geheimdienste auf sich aufmerksam.
Info: Die Vorstellung findet unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Corona-
Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg statt. Es gilt die 2G-Plus-Regel. 
Bei Schülern reicht der Schülerausweis. 

Kleinere Kinder müssen keinen Nach-
weis führen. Karten sind im Bürgerbüro 

unter 07951 403-0 zum Preis von 22 bzw. 
17 Euro erhältlich.

THEATERGEMEINDE 

Unser Mann in Havanna 

Die Badische Landesbühne spielt auf Einladung der Theatergemeinde am 
Samstag, 15. Januar um 20.00 Uhr das Stück „Unser Mann in Havanna“ im Han-
gar. Foto: Sonja Ramm

■  Altersjubilare

Herzlichen Glückwunsch
15.01.22 Irma Gölder (90), Erkenbrechts-
hausen
17.01.22 Maria Göllner (90)

■  Heiratsjubiläum

Herzlichen Glückwunsch
Goldene Hochzeit
15.01.22: Schulz, Peter (geb. Ananev) und 
Katharina, Altenmünster

Diamantene Hochzeit
16.01.22: Halbritter, Hans Wilhelm und 
Erika Helene (geb. Braach), Jagstheim

STANDESAMT KIRCHEN

Wussten Sie schon?
Crailsheimer Höhenlagen über dem 
Meeresspiegel: Marktplatz (412,5 m), 
Johanneskirchplatz (413,0 m), Jagst-
brücke (403,3 m), Bahnhof (409,5 m) 
und Kreckelberg (464,0 m)
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Friedenskirche Altenmünster
Do., 13.01., 20.00 Uhr - 22.00 Uhr, GZ: Po-
saunenchorprobe; So., 16.01., 10.00 Uhr: 
Gottesdienst (Pfr. Scheerer); 11.15 Uhr, 
Friedenskirche: Taufgottesdienst (Pfr.
Scheerer); Mi., 19.01., 9.00 Uhr - 10.30 Uhr: 
Kirchenchorprobe; 15.00 Uhr - 16.30 Uhr: 
Konfirmandenunterricht; 15.00 Uhr - 
18.30 Uhr: Bücherei geöffnet; 17.00 Uhr: 
Jungschar die Hotten Hummeln; 20.00 
Uhr, GZ: Kirchengemeinderatssitzung.

Mauritiuskirche Goldbach
Bitte aktuelle Änderungen im Schau-
kasten beachten!

Marienkirche Onolzheim
So., 16.01., 10.15 Uhr, Marienkirche: Gottes-
dienst (Maier); Mi., 19.01., 15.00 Uhr - 16.30 
Uhr, GH: Konfirmandenunterricht; 19.00 
Uhr, GH: Kirchen gemeinderatssitzung; 
alle Gruppen und Kreise sind bis auf 
Weiteres ausgesetzt; täglich, 9.00 Uhr - 
18.00 Uhr: Marienkirche geöffnet; Lese-
predigten liegen aus oder auf der 
Homepage kirchenbezirk-crailsheim.de.

Martinskirche Roßfeld
Do., 13.01., 17.00 Uhr - 18.00 Uhr: Sprech-
zeit; So., 16.01., 9.30 Uhr: Gottesdienst mit 
Liedpredigt über das Lied „Herr, weil 
mich festhält deine starke Hand“ (Pfar-
rer Münch) mit Jubiläum 10 Jahre Se-
kretärin; 9.30 Uhr: Kinderkirche in Be-
wegung; Mo., 17.01., 19.30 Uhr: 
Kirchengemeinderatssitzung online 
(Tagesordnung u. a. Kirchturm, Platz 
um die Kirche, Bauschau); Mi., 19.01., 
14.30 Uhr: Konfirmandenunterricht; 
Do., 20.01., 17.00 Uhr - 18.00 Uhr: Sprech-
zeit.

Veitkirche Tiefenbach
So., 16.01., 9.30 Uhr: Gottesdienst (Pfrin. 
Nelius-Böhringer); 10.30 Uhr: Kinder-
kirche; Mi., 19.01., 15.00 Uhr, Oberlinhaus: 
Konfirmandenunterricht; Do., 20.01., 
19.30 Uhr, Oberlinhaus: Kirchenchor.

Andreaskirche Triensbach
So., 16.01., 10.30 Uhr, Lobenhausen, Got-
tesdienst (Pfrin. Nelius-Böhringer); 
10.30 Uhr, Triensbach: Kinderkirche; Mi., 
19.01., 15.00 Uhr, Oberlinhaus: Konfir-
mandenunterricht.

Matthäuskirche Ingersheim
So., 16.01., 10.00 Uhr: Gottesdienst mit 
Dekanin Wagner.

Liebfrauenkirche  
Westgartshausen
Bitte aktuelle Änderungen im Schau-
kasten beachten.

Süddeutsche Gemeinschaft
Crailsheim Stadtmitte
So., 16.01., 10.30 Uhr: Gottesdienst mit 
Kindergottesdienst; Mi., 19.01., 19.30 Uhr: 
Bibeltreff; Sonntagspredigt unter crails-
heim.sv-web.de/sehenlesenhoeren/
predigten-zum-hoeren.html.

Die Apis. Evangelischer Gemein-
schaftsverband Württemberg
Fr., 14.01., 14.00 Uhr, Jagstheim, Schee-
rerstr. 1: Gemeinschaftsstunde (unter 
Beachtung der Hygieneregeln); So., 
16.01., 14.00 Uhr, GH Satteldorf: Bezirks-
treffen abgesagt; So., 16.01., 14.00 Uhr: 
Gemeinschaftsstunde per Telefonkon-
ferenz; Mi., 19.01., 9.00 Uhr: Gebetszeit 
per Telefonkonferenz; täglich, 00.00-
24.00 Uhr: Andachten und Predigten 
zum Anhören oder per Video-Stream 
unter www.crailsheim.die-apis.de; Ein-
wahldaten zur Telefonkonferenz er-
hältlich unter Telefon 07957 924799.

■  Evangelische Freikirchen

Christus Forum Crailsheim
So., 10.00 Uhr, GH, Hofwiesenstr. 19, 
Roßfeld (gegenüber Aldi): Gottesdienst; 
Mo., 19.00 - 20.00 Uhr: Gebetsstunde; Mi., 
19.00 Uhr: Bibelabend.

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Fr., 14.01., 19.30 Uhr, Ev. GH Kreuzberg: 
Allianz-Gebetsabend; So., 16.01., 10.00 
Uhr: Bundeserneuerungsgottesdienst 
mit Mahlfeier, es gilt die 3G-Regel.

Freie Christliche Gemeinde 
Crailsheim
So., 16.01., 9.30 Uhr: Gottesdienst mit 
Kinderstunde; jeden Mi., 19.00 Uhr, GH, 
Am Kreckelberg 6: Bibelstunde.

PS23 Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde
Fr., 16.30 Uhr: Jungschar; 19.30 Uhr Hei-
mathafen; So., 16.01., 9.00 Uhr: Frühge-
bet; 10.00 Uhr, GH PS23, Hans-Scholl-
Allee 1 oder als Livestream auf YouTube: 
Gottesdienst mit KidsTreff.

Siebenten-Tag-Adventisten 
Crailsheim
Sa., 15.01., 9.30 Uhr: Bibelgespräch; 11.15 
Uhr: Predigt mit R. Kussin auch über 
Live-Stream www.adventgemeinde-
crailsheim.de; Bibel-Telefon 07951 
4879737.

Christliches Zentrum  
der Volksmission Crailsheim
Sa., 19.30 Uhr: Neon-Jugendkirche; So., 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit Livestream 
www.czv-crailsheim.de/youtube; 11.00 
Uhr, CZV: Gottesdienst; Mo., 10.01. bis Fr., 
28.01., jeweils ab 6.00 Uhr, Zoom: Früh-
gebet „prayfirst“, Zugang über ZOOM-
APP: http://czv-crailsheim.de/prayfirst, 
mit der ZOOM-ID: 818 8870 5034 oder 
Teilnahme per Telefon: 069 7104 9922, 
nach 1. Ansage 81888705034# eingeben 
und nach 2. Ansage nochmal # einge-
ben.

■  Katholische Kirchen

Kath. Kirche Crailsheim
Aktuelle Infos unter kath-kirche-crails-
heim.drs.de.

St. Bonifatius 
Do., 13.01., 17.00 Uhr, Kirche: eucharisti-
sche Anbetung; Fr., 14.01., 12.00 - 17.00 
Uhr: Familienkirche „To go“ – Stationen-
weg zur Taufe; 17.45 Uhr, GH: Beichte; 
17.55 Uhr: Rosenkranzgebet; 18.30 Uhr: 
Eucharistiefeier; Sa., 15.01., 10.00 - 16.00 
Uhr: Familienkirche „To go“ – Stationen-
weg zur Taufe; So., 16.01., 9.15 Uhr: Eucha-
ristiefeier (Pfarrer Konarkowksi); 16.00 
Uhr: Andacht „Der vierte König“ mit 
Orgel und Harfe (Pastoralref. Szcze-
panska, Mirjam und Deborah Haag); 
Mo., 17.01., 17.55 Uhr: Rosenkranzgebet; 
Mi., 19.01., 18.30 Uhr Eucharistiefeier; Do., 
20.01., 17.00 Uhr, Kirche: eucharistische 
Anbetung. 

KIRCHEN
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Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit
Do., 13.01., 18.30 Uhr, Paul-Gerhardt-Kir-
che auf dem Roten Buck: Eucharistie-
feier; Sa., 15.01., 17.00 Uhr: Eucharistiefei-
er in polnischer Sprache; So., 16.01., 10.45 
Uhr: Eucharistiefeier (Pfarrer Konar-
kowksi); 12.00 Uhr: Tauffeier (Pfarrer Ko-
narkowksi); Di., 18.01., 17.55 Uhr: Rosen-
kranzgebet; 18.30 Uhr: Eucharistiefeier; 
Do., 20.01., 20.00 Uhr: Kirchenchorprobe. 

Friedenskirche, Altenmünster 
(max. 50 Pers.) 
Do., 20.01., 18.30 Uhr: Eucharistiefeier.

Kreuzberg, Gemeindezentrum 
(max. 12 Pers.) 
Do., 13.01., 9.30 Uhr: Wort-Gottes-Feier; 
So., 16.01., 10.45 Uhr: Wort-Gottes-Feier 
(Herr Salinger). 

Christus König, Onolzheim 
(max. 21 Pers.) 
So., 16.01., 9.15 Uhr: Wort-Gottes-Feier 
(Herr Salinger).

St. Peter und Paul, Jagstheim 
(max. 24 Pers.) 
Sa., 15.01., 18.30 Uhr, Jagstheim: Eucharis-
tiefeier (Pfarrer Konarkowski)

■  Sonstige Kirchen

Neuapostolische Kirche
Crailsheim
So., 9.30 Uhr: Gottesdienst; Mi., 20.00 
Uhr: Gottesdienst.

Jehovas Zeugen
Fr., 19.00 Uhr: Besprechung von Richter 
Kap. 17 bis 19; So., 9.30 Uhr: Öffentlicher 
Vortrag „Wer ist befähigt, Gottes Diener 
zu sein?“; alle Gottesdienste finden on-
line statt, Zugangsdaten unter Telefon 
07951 27050, allgemeine Infos unter 
www.jw.org.

Bereits traditionell beschenkten die 
sechsten Klassen der Realschule zur 
Flügelau (RzF) mit ihren Klassenleh-
rerinnen Frau Kern und Frau Albrecht 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Burgbergstraße. 
Mit Geldspenden in Höhe von 1.691,81 
Euro und über 200 Tüten mit Weih-
nachtsplätzchen steuerte die Schulge-
meinschaft (Lehrer, Schüler, Schulbe-
gleitung, Eltern, Verwandte und 
Bekannte) ihren Teil zur alljährigen 
Spendenaktion bei. Sogar zwei von ei-
nem Kollegen auf Vordermann ge-
brachte Fahrräder befanden sich im 
Weihnachtsgepäck.
Bevor jedoch die reichlich gefüllten 
Spendentüten zu den bedürftigen Men-
schen in der Burgbergstraße gelangten, 

mussten diese erstmal in weihnachtli-
chem Glanz erstrahlen. Und so schmück-
ten und bedruckten die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5a, 5b, 6a und 6b 
die Tüten mit weihnachtlichen Motiven.
Unterstützung erhielten sie von der 
Metzgerei Kranz, der Firma EBERL so-
wie der Firma Kübler (Familie Schuller), 
welche Wurstdosen, Nudeln, Fertigge-
richte, Schokolade, Tassen, Dusch-
schaum und viele weitere unzählige 
Köstlichkeiten spendeten.
Zudem steuerten das Unternehmen 
„Goldstück Floristik & Event“ sowie die 
Familie Bögelein blumige Grüße in 
Form von Amaryllis und duftenden 
Tannenzweigen bei.
Es wurden zudem 28 Tüten extra nur 
für Kinder gepackt, welche Nutella, 

Kaba, Kinderketchup, -chips, -punsch 
und -schokolade sowie Spielzeuggut-
scheine von der Firma EBERL enthiel-
ten.
Großzügige Geldspenden externer 
schulischer Partner und Unterstützer 
wie dem Tierärtze-Team Tiefenbach 
GmbH, Medicampus und HBC-radio-
matic rundeten die großzügigen Spen-
denbeteiligungen ab.
Spätestens als dann die fertigen Tüten 
alle im Schulfoyer zur Auslieferung 
drapiert wurden und ein atemberau-
bendes Bild der weihnachtlichen 
Nächstenliebe abgaben, wurde die ge-
samte Schulgemeinschaft von der fest-
lichen Stimmung angesteckt und jeder 
wusste: „Die Weihnachtsengel der Flü-
gelau sind wieder unterwegs.“ 

REALSCHULE ZUR FLÜGELAU

Weihnachtstüten für die Burgbergstraße

Die Schülerinnen und Schüler der Realschule zur Flügelau starteten eine erfolgreiche Spendenaktion. Foto: RzF

SONSTIGES

KIRCHEN
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■  Sport- & Wandervereine

TSV Crailsheim
Jugendfußball
Bis Mi., 19.01.2022: Training A-Junioren 
(Jahrgänge 2003/2004), Wiedereinstieg 
am 20.01.2022; Training C-Junioren (Jahr-
gänge 2007/2008), Wiedereinstieg am 
11.01.2022; Training D-Junioren (Jahrgän-
ge 2009/2010), Wiedereinstieg am 
17.01.2022; Training E-Junioren (Jahrgän-
ge 2011/2012), Wiedereinstieg am 11.01.2022; 
bis 19.01.2022: Winterpause F-Junioren 
und Bambinis (Jahrgänge 2013 und jün-
ger), Wiedereinstieg am 20.1.2022.
Basketball: Kurzfristige Terminände-
rungen und Spielverlegungen möglich.
FIBA Europe Cup: Mi., 12.01., 18.00 Uhr: 
Kyiv-Basket – HAKRO Merlins Crails-
heim.
U19 NBBL: Mi., 12.01., 19.30 Uhr: HAKRO 
Merlins Crailsheim – OrangeAcademy.
U14 OLW-Endrunde: Sa., 15.01., 12.30 
Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim – Por-
sche BBA Ludwigsburg.
Herren II: Sa., 15.01., 15.00 Uhr: HAKRO 
Merlins Crailsheim II – SOVIT TSG 
Söflingen.
Herren III: So., 16.01., 14.30 Uhr: PKF Ti-
tans Stuttgart II – HAKRO Merlins 
Crailsheim III.
U16 JBBL: So., 16.01., 13.00 Uhr: HAKRO 
Merlins Crailsheim – Porsche BBA Lud-
wigsburg.
U19 NBBL: So., 16.01., 15.00 Uhr: ratio-
pharm ulm – HAKRO Merlins Crails-
heim.
easyCredit BBL: So., 16.01., 18.00 Uhr: 
Brose Bamberg – HAKRO Merlins 
Crailsheim.

VfR Altenmünster
Gesamtverein: bis Di., 01.02.: Online-
Tombola, 5 Euro pro Lose, jedes Los ge-
winnt, weitere Infos unter www.vfr-al-
tenmuenster.de.
Abteilungen: Training beginnt wieder, 
sofern nach Coronalage möglich, bitte 
aktuelle Veröffentlichungen beachten.
Vereinsheim: geöffnet, bitte aktuelle 
Coronavorgaben beachten. 

SV Tiefenbach
Sa., 22.01., 16.00 Uhr, Vereinsheim des SV 
Tiefenbach: Jugendvollversammlung 
für alle Kinder und Jugendlichen sowie 

Jugendtrainer und -betreuer des SV 
Tiefenbach, Jahresrückblick für das 
Jahr 2020/21, wichtigste Themen und 
Termine für 2022 und Wahl der Mit-
glieder des Jugendvorstandes; Eltern 
dürfen ihre Kinder begleiten, es gelten 
die aktuellen Corona-Auflagen.

SV Onolzheim
Turnabteilung: Do., 13.01., 17.00 - 18.00 
Uhr: 50 Plus, es gelten die aktuellen 
Corona-Regeln, Infos über freie Plätze 
bei Gudrun Fach, Telefon 0160 93744433.

American Sports Club Crailsheim 
– Crailsheim Praetorians 
Mo., 17.00 Uhr, Eichendorfschulhalle 
und alle zwei Wochen samstags, 11.30 
Uhr, Karlsberghalle: Training Jugend- 
Football (ab 10 Jahre); Mo., 20.00 Uhr, 
Großsporthalle und Sa., 14.00 Uhr, Karls-
berghalle: Training Herren-Football; Do., 
17.00 Uhr, Eichendorfschulhalle: Cheer-
leading (ab 13 Jahre), weitere Infos unter 
www.praetorians-football.de.

Schwäbischer Albverein  
Crailsheim
So., 16.01., Treffpunkt 13.00 Uhr, ZOB 
Crailsheim: Grenzlandwanderung, Aus-
gangspunkt der Wanderung ist Beeg-
hof, Im Schönblick (oberhalb vom Gast-
haus Roseneck), Streckenlänge 11 km 
auf vorwiegend gut begehbaren Feld-
und Waldwegen, Schlusseinkehr ist ge-
plant, es gelten die dann aktuellen Co-
rona-Regeln, Wanderführer Irmgard 
Rattelmüller und Reiner Ussner, Tele-
fon 07950 2284.

■  Kulturvereine

Kultic
Sa., 15.01., 20.30 Uhr, Rathaussaal in 
Crailsheim: Band Wildes Holz mit ih-
rem Programm „Grobe Schnitzer“, Ein-
trittskarten möglichst über den Vorver-
kauf bei Reservix, bei allen Reservix 
angeschlossenen Vorverkaufsstellen, 
wie dem Shop des Hohenloher Tag-
blatts, über www.kultic.de, beim 
Schnelldruckladen Klunker und bei 
Baiers Café Frank zu kaufen, weitere 
Infos unter www.kultic.de.

■  Landfrauenvereine

Landfrauen Altenmünster
Montags, 17.01. bis 18.07., jeweils 17.00 - 
18.00 Uhr, Vereinsraum: Präventivgym-
nastik, Ltg. Angelika Stargardt; jeweils 
19.30 - 21.00 Uhr, Turnhalle: Ausdauer-
gymnastik, Ltg. Marianne Klein; diens-
tags, 18.01. bis 19.07., 18.30 - 19.30 Uhr, Ver-
einsraum: Funktionelle Gymnastik, Ltg. 
Helga Vogt; dienstags, 18.01. bis 19.07. 
(außer in den Ferien), jeweils 9.30 - 11.00 
Uhr, Vereinsraum: Mutter-Kind-Grup-
pe, Ltg. Stefanie Fricke; donnerstags, 
20.01. - 21.07., jeweils 18.30 - 19.30 Uhr, Ver-
einsraum: Funktionelle Ausgleichsgym-
nastik, Ltg. Eva Wüstner; die Kurse finden 
unter den gegebenen Corona-Verordnun-
gen statt.

■  Soziale Vereine

Krebsverein Schwäbisch Hall 
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat ab 
13.00 Uhr, Forstamtsgasse 9, 7464 Crails-
heim: kostenlose psychologische und 
sozialrechtliche Beratung für Krebser-
krankte und deren Angehörige, telefo-
nische Anmeldung unter 0791 89402.

Stadtseniorenrat Crailsheim
Fr., 14.01., 10.00 - 10.45 Uhr, Marktplatz vor 
den Arkaden: Gemeinsam in Bewegung.
Begleiteter Fahrdienst für Seniorinnen 
und Senioren, Anmeldung erwünscht 
zwei Tage im Voraus, Montag bis Sams-
tag von 8.00 - 18.00 Uhr unter Telefon 
0176 68311677.

Lebenshilfe Crailsheim 
Mo., 9.00 - 12.00 Uhr, Di., und Mi., 13.00 - 
16.00 Uhr, Do., und Fr., 9.00 - 12.00 Uhr, 
Goldbacher Str. 60, 74564 Crailsheim: 
geöffnet, persönliche Termine können 
jederzeit vereinbart werden, Infos un-
ter Tel. 07951 4077433 oder E-Mail info@
lebenshilfe-crailsheim.de.

Bürgerhilfe Roßfeld
Mo. bis Fr., 18.00 - 19.00 Uhr: Hilfe-Ersu-
chen für Mitglieder unter Telefon 07951 
4721216.

Weitere Vereinsnachrichten lesen Sie 
bitte auf Seite 29

VEREINE
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BÜRGERSERVICE AUF EINEN BLICK Änderungswünsche über Telefon 07951/403-1285

NOTFALL & HILFE
Notruf
• Feuerwehr  Telefon 112
• Notarzt/Rettungswagen Telefon 112
• Polizei  Telefon 110

Allgemeinärztlicher Notdienst
• Notfallpraxis, Telefon 116117 

(24 Stunden erreichbar)
• Notfallambulanz, Gartenstraße 21, 

Telefon 07951/4900

Apotheken-Notdienst
Wechsel morgens 8.30 Uhr.
Fr., 14.01.: Jagst-Apotheke Crailsheim, 
Postplatz 2, Telefon 07951 96960;
Sa., 15.01.: Flügelau-Apotheke, Gaildor-
fer Str. 76, Crailsheim, Telefon 07951 
21121;
So., 16.01.: Jagst-Apotheke Crailsheim, 
Postplatz 2, Telefon 07951 96960;
Mo., 17.01.: Apotheke Gerabronn, Blau-
feldener Str. 10, 74582 Gerabronn, Tele-
fon 07952 925050;
Di., 18.01.: Rats-Apotheke Crailsheim, 
Marktplatz 2, Telefon 07951 7550;
Mi., 19.01.: Schönebürg-Apotheke 
Crailsheim, Schönebürgstr. 78, Telefon 
07951 278044;
Do., 20.01.: Fichtenau-Apotheke, Haupt-
str. 7, 74579 Fichtenau, Telefon 07962 520.

Augenärztlicher Notdienst
Telefon 116 117

Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle
Außenstelle des Landratsamtes, In den 
Kistenwiesen 2a, Telefon 07951/4925252

Giftnotruf
Telefon 0761/19240

Notdienst für  
Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten
Telefon 116 117

Hospiz-Gruppe Crailsheim
Diakonieverband Crailsheim,
Telefon 0157/52849680

Kinderärztlicher Notdienst
Telefon 116 117

Klinikum Crailsheim
Telefon 07951/4900

Krankentransport
Telefon 0791/19222

Polizei Crailsheim
Telefon 07951/4800

Psychologische Beratungsstelle 
• Ev. Kirchenbezirk Crailsheim,  

Kurt-Schumacher-Str. 5,  
Telefon 07951/9619920

• Caritas Crailsheim, Schillerstr. 13,  
Telefon 07951/943127

Sucht-Beratung
• Jugend-Sucht-Beratung (bis zum  

27. Lebensjahr), Schillerstr. 8,  
Telefon 07951/4925812

• Diakonieverband (ab dem 28. Lebens-
jahr), Kurt-Schumacher -Str. 5,  
Telefon 07951/9619940

Tierärztlicher Notdienst
Sa., 15.01./So., 16.01.: Tierarztpraxis 
DVM Schmidt, Steinbrunnenstraße 11, 
74532 Ilshofen, Telefon 07904 9437227.

Tierschutz
• Tierschutzverein Crailsheim- 

Tierheim, Am Tierheim 4,  
Telefon 07951/294777

• Tierschutzverein Aktive Tierhilfe 
Crailsheim, Telefon 0152/32060394

• Tierschutzverein Altkreis Crailsheim 
und Umgebung, Gaildorfer Straße 50, 
Telefon 0160/96862751

Zahnärztlicher Notdienst
Telefon 0711/7877799

ENTSORGUNG 

Amt für Abfallwirtschaft
Telefon 0791/7558822

Wertstoffhof
Friedrich-Bergius-Str. 21
Telefon 0791/7557321

ENTSTÖRUNG

Störungsdienst EnBW ODR
Strom: Telefon 07961/820

Störungsdienst Stadtwerke
• Gas, Wasser & Wärme:  

Telefon 07951/30567
• Strom: Telefon 07951/30543
• Notfall-Servicenummer:  

Telefon 0800/2269444 (gebührenfrei) 
oder 0171/3613149

BÜRGER & SERVICE

Bürgerbüro im Rathaus
Marktplatz 1

Öffnungszeiten:
Mo. bis Mi.   7.30 bis 17.00 Uhr
Do.    7.30 bis 17.30 Uhr
Fr.    7.30 bis 12.00 Uhr
Sa.    9.00 bis 12.00 Uhr
Telefon 07951/403-0, Fax 07951/403-2264.

Rathaus
Marktplatz 1
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.   7.30 bis 12.00 Uhr
Do.     7.30 bis 12.00 Uhr und
  13.00 bis 17.30 Uhr
Termine sind nach Vereinbarung auch 
außerhalb dieser Zeiten möglich. 
Telefon 07951/403-0, Fax 07951/403-2400.
Stadtkasse
Mo. bis Fr. ab 8.00 Uhr 

Stadtarchiv
Marktplatz 1
Termine nach Vereinbarung unter
Telefon 07951/403-1290

Stadtbücherei
Schlossplatz 2
Öffnungszeiten:
Mo. und Do.  12.00 bis 18.00 Uhr
Di. und Fr.    9.00 bis 18.00 Uhr
Sa.  10.00 bis 13.00 Uhr
Telefon 07951/403-3500

Stadtführungen
Buchung unter: 
• Telefon 07951/403-1132
• E-Mail: stadtfuehrung@crailsheim.de

Jugendbüro
Beuerlbacher Str. 16 (Volksfestplatz)
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 15.00 bis 20.00 Uhr
Telefon 07951/9595821

Stadtmuseum im Spital
Spitalstraße 2
Öffnungszeiten:
Mi.   9.00 bis 19.00 Uhr
Sa.  14.00 bis 18.00 Uhr 
So. und Feiertag: 11.00 bis 18.00 Uhr 
Heiligabend, Silvester und Karfreitag 
geschlossen.
Telefon 07951/403-3720

Standesamt & Bestattungen
Telefon 07951/403-1119

Alle städtischen Einrichtungen: Zugang nur mit 3G-Nachweis.
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Selbsthilfegruppe der Anonymen 
Alkoholiker
Jeden Mi., 18.30 - 20.00 Uhr, Roncalli-
haus, Kolpingstr. 4: Treffen, Kontakt 
unter Telefon 07951 4713534 oder Telefon 
0177 8397886.

Freundeskreis  
für Suchtkrankenhilfe 
Donnerstags, 19.30 - 21.00 Uhr, Johan-
nesgemeindehaus: Kontakt unter 0157 
50347255.

Selbsthilfegruppe  
für Suchtkranke
Immer mittwochs, 20.00 - 21.30 Uhr, im 
Christusgemeindehaus Sauerbrunnen: 
Treffen; Kontakt unter Tel. 0173 7814981.

■  Sonstige Vereine

DMB-Mieterbund SHA CR
Außenstelle Crailsheim
Beratung nach Vereinbarung per Mail 
info@mieterbund-sha.de oder Tel. 0791 
8744.

VEREINE

Türme an der Jagst für Liebhaber 
Im Bürgerbüro sind Kaffeetassen 
mit den verschiedenen Crailshei-
mer Turmmotiven erhältlich. Mit 
den gleichen Motiven gibt es dort 
auch eine praktische Einkaufsta-
sche, mit der sich Plastiktüten er-
übrigen. Der Preis je Tasse beträgt 7 
Euro, die Tasche kostet 3 Euro. Bei-
des zusammen gibt es im Set für 9 
Euro.

Welche Unterlagen muss ich mitbringen, wenn ich mich in Crailsheim an- 
oder ummelden möchte? Bitte denken Sie bei Ihrer An- bzw. Ummeldung 
daran, eine Wohnungsgeberbestätigung mitzubringen. Bringen Sie bitte auch 
Ihren Personalausweis und/oder Reisepass mit.


